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Ausbildungsberatung

Wer darf ausbilden?

Sie mochten ausbilden? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Ihr Betrieb kann
| Auszubildende einstellen, wenn er die notwendigen Voraussetzungen erfiillt
d’ und ein praxisnahes Lernumfeld bietet. Wichtig ist, dass Sie alle im
Ausbildungsberuf geforderten Fertigkeiten und Kenntnisse tatsachlich
vermitteln kénnen.

in Meister
vom Himmel
gefallen. Auch die Ausbilderinnen und Ausbilder miissen bestimmte gesetzliche

Anforderungen erfiillen. Sie werden vom Ausbildungsbetrieb benannt und
tragen die Verantwortung fir die Ausbildung. Die Feststellung der Eignung ist
dabei von Bedeutung. Wer Auszubildende einstellt, muss personlich geeignet
sein. Wer sie ausbilden will, muss zusatzlich fachlich geeignet sein. Diese
Unterscheidung ermdglicht es, dass ein Firmeninhaber zwar Ausbildender

Warten Sie nicht. Bilden Sie aus sein kann, die eigentliche Ausbildung aber an fachlich geeignete
Mitarbeitende Ubertragen.

Voraussetzungen der Ausbildungseignung

1) Betriebliche Eignung Kenntnisse und Fertigkeiten, die einem bestimmten Berufsbild entsprechen, sollen in

(8 27 BBIG) der Praxis des Betriebes vermittelt werden konnen. Dies bedingt unter anderem die
notwendigen Rdumlichkeiten und die entsprechende materielle Ausstattung. Im
Einzelfall konnen fehlende Ausbildungsinhalte durch eine Kooperation mit anderen
Betrieben oder einen Ausbildungsverbund ausgeglichen werden. Dariiber hinaus
muss die Zah| der Auszubildenden in einem angemessenen Verhaltnis zur Zahl der
Fachkrafte stehen. Dies kann von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich sein.

2) Personliche Eignung  Die personliche Eignung ist nicht gegeben, wenn jemand Kinder und Jugendliche

(§ 29 BBIG) nicht beschaftigen darf (zum Beispiel wegen Verst6Ben gegen das
Jugendarbeitsschutzgesetz) oder wiederholt oder schwer gegen das
Berufsbildungsgesetz versto3en hat.

3) Fachliche Eignung Fachlich geeignet ist, wer die beruflichen sowie die berufs- und

(§ 30 BBiG) arbeitspadagogischen Kompetenzen besitzt, die fiir die Vermittlung der
Ausbildungsinhalte erforderlich sind und eine angemessene Zeit in seinem Beruf
tatig ist. Ausbilder miissen eine Abschlusspriifung in einer dem Ausbildungsberuf
entsprechenden Fachrichtung bestanden haben.

In Ausnahmefillen (zum Beispiel besondere Bildungswege, lange Berufserfahrung)
kann die fachliche Eignung widerruflich zuerkannt werden kann. Ein entsprechender

Antrag kann bei der IHK gestellt werden.

Die berufs- und arbeitspadagogische Eignung muss durch die Ablegung einer
Priifung (Ausbilderpriifung) nachgewiesen werden.
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Wie werde ich Ausbilderin oder Ausbilder?

Ausbilderinnen und Ausbilder sind zentrale Ansprechpartner im Unternehmen. Sie férdern Talente, vermitteln
Wissen und iibernehmen zunehmend sozialpddagogische Aufgaben. Oft sind sie auch als Priifer tatig. Wer
ausbilden mochte, muss die genannten persénlichen und fachlichen Mindestanforderungen erfiillen.

Persénliche Eignung
Wer persdnlich geeignet ist, beantwortet das Berufsbildungsgesetz (BBiG) in § 29 nicht positiv. Es werden zwei
Falle aufgefiihrt, in denen Personen nicht geeignet sind. Personlich nicht geeignet ist insbesondere, wer

e Kinder und Jugendliche nicht beschaftigen darf oder
o wiederholt oder schwer gegen dieses Gesetz oder die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften
und Bestimmungen verstoBen hat.

Fachliche Eignung
Die fachliche Eignung nach § 30 BBiG setzt sich aus zwei Teilen zusammen, aus der

e Dberuflichen Eignung und der
e Dberufs- und arbeitspadagogischen Eignung

Die berufliche Eignung hat in der Regel die Person, die mindestens eine abgeschlossene Berufsausbildung, in
dem Beruf, in dem ausgebildet werden soll, nachweisen kann. Fachkrafte ohne Berufsabschluss kénnen mit
langjahriger praktischer Erfahrung zum Beispiel die Zuerkennung der fachlichen Eignung beantragen.

Berufs- und arbeitspddagogische Eignung

Nicht nur weil die Ausbildereignungsverordnung den Nachweis iiber berufs- und arbeitspadagogische
Kenntnisse (Ausbildereignungspriifung - AEVO) vorschreibt, sondern weil unterschiedliche Altersstufen und
Bildungsabschliisse vom Ausbilder ein padagogisches Geschick erfordern, gewinnt die Aus- und Weiterbildung
der Ausbilder groBte Bedeutung.

Ihr Weg zum Ausbildungsbetrieb

Im personlichen Gesprach wird geklart, ob in Threm Unternehmen Ausbildung maoglich ist, welches Berufsbild
geeignet ist, welche Berufsschule in Frage kommt und wer im Unternehmen die Ausbildungsverantwortung
iibernehmen wird.

® Hinweis: Die IHK-Ausbildungsberatung priift, ob Ihr Betrieb die Voraussetzungen erfiillt, um
Auszubildende einzustellen und auszubilden. Um einen solchen Erstberatungstermin zu vereinbaren, kdnnen
Sie das Online-Formular auf der IHK-Webseite ausfiillen. Ihre Ausbildungsberaterin oder |hr
Ausbildungsberater meldet sich bei lhnen.

Die IHK-Ausbildungsberatung steht Ihnen bei allen Fragen zur Ausbildereignung zur Seite und begleitet Sie
beim Einstieg in die Ausbildung.

Weitere Informationen:

@ www.ihk.de/nordwestfalen/ausbildungsberatung
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Ansprechpartner/-innen

Die IHK-Ausbildungsberatung ist die zentrale Anlaufstelle fiir Unternehmen und Auszubildende bei allen Fragen
rund um die Ausbildung. Sie besucht Betriebe, priift die Ausbildungsmdoglichkeiten und informiert iiber
Ausbildungsberufe. Unternehmen, die erstmals ausbilden méchten, ebenso wie Personalverantwortliche, die ihr
Ausbildungsangebot erweitern oder sich liber neue Berufe informieren wollen, erhalten hier umfassende
Unterstiitzung.

® Hinweis: Zur Auswahl der richtigen Person der IHK-Ausbildungsberatung wahlen Sie bitte, ob es sich um
einen kaufmannischen oder industriell-technischen Ausbildungsberuf handelt, sowie in welchem Ort ihr
Ausbildungsbetrieb seinen Sitz hat.

Kaufmannische Ausbildungsberufe (Miinsterland)

Gregor Feldhaus Carolin Gieseler
0251 707-494 0251 707-262
E-Mail: gregor.feldhaus@ihk- E-Mail: carolin.gieseler@ihk-
nordwestfalen.de nordwestfalen.de
Biirotag: Mittwoch Biirotag: Montag
Kreis Borken Kreis Warendorf

Andrea van der Schiiiir Heike Seel

0251 707-347
E-Mail: heike.seel @ihk-nordwestfalen.de

0251 707-263
E-Mail: vanderschueuer @ihk-

nordwestfalen.de Biirotag: Freitag

Biirotag: Donnerstag

Kreis Steinfurt Stadt Miinster

Industriell-technische Ausbildungsberufe (Miinsterland)

Torsten Merten Petra Madel

0251 707-267
E-Mail: petra.maedel@ihk-
nordwestfalen.de

AR 0251 707-259
e E-Mail: torsten.merten @ihk-
«‘ nordwestfalen.de
\

Biirotag: Dienstag Biirotag: Donnerstag

Kreis Borken, Kreis Coesfeld, Stadt Miinster (K - Z) Kreis Steinfurt, Kreis Warendorf, Stadt Miinster (A -J)
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Kaufmannische Ausbildungsberufe (Emscher-Lippe-Region)

Daniela Balbach Alexandra Bernhardt

0209 388-536
E-Mail: daniela.balbach@ihk-
nordwestfalen.de

0209 388-534

E-Mail: alexandra.bernhardt@ihk-
nordwestfalen.de

Biirotag: Dienstag

Biirotag: Freitag

Castrop-Rauxel, Herten, Gelsenkirchen Recklinghausen, Datteln, Waltrop, Oer-Erkenschwick,
Kreis Coesfeld

Sebastian Lehmann

0209 388-535
E-Mail: sebastian.lehmann@ihk-
nordwestfalen.de

Biirotag: Montag

Stadt Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern, Marl

Industriell-technische Ausbildungsberufe (Emscher-Lippe-Region)

Daniela Balbach F Karl-Heinz Behrendt

0209 388-536
E-Mail: daniela.balbach@ihk-
nordwestfalen.de

0209 388-533
E-Mail: karl-heinz.behrendt@ihk-
nordwestfalen.de

Biirotag: Freitag Biirotag: Mittwoch

Bauberufe, Berufskraftfahrer, Fachkraft fiir Mobel-, Stadt Bottrop, Stadt Gelsenkirchen, Kreis Recklinghausen
Kiichen- und Umzugsservice: Bottrop, Gelsenkirchen, Kreis + IT-Berufe: Kreis Coesfeld, Emscher-Lippe Region
Recklinghausen

Weitere Informationen:

@ www.ihk.de/nordwestfalen/ausbildungsberatung

Unser Chatbot hilft lhnen rund um die Uhr -

schnell und unkompliziert. Jetzt ausprobieren:

) www.ihk.de/nw £) www.ihk-ausbildungsportal.de
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Fachkraftesicherung

Impulse zur Nachwuchsakquise und Fachkraftesicherung
Ausbildungsmarketing

< orvscsien Unternehmen konkurrieren immer starker um Auszubildende. Wichtig
ist es, ein zielgruppengerechtes und professionelles

Impulse zur Ausbildungsmarketing durchzufiihren, das lber konventionelle
g‘fg&'—suémhs' ) Suchmethoden wie Stellenanzeigen und Eintrége in die IHK-
§ - Lehrstellenbdrse hinaus geht. Es umfasst alle Mittel, mit denen sich
e =Y Unternehmen als attraktiver Ausbildungsbetrieb prasentieren. Dazu

missen sie sich wie beim Arbeitgebermarketing zunachst damit
auseinandersetzen, was sie fiir die Zielgruppe attraktiv macht.
Wichtig ist vor allem, was sie von Wettbewerbern unterscheidet: etwa starke Produkte, wichtige
Zulieferbeziehungen, Karriereperspektiven, Weiterbildungsmaoglichkeiten, aber auch die Unternehmenskultur
und Freizeitmdglichkeiten am Standort.

Wem bewusst ist, dass Auszubildende genauso intensiv wie die eigenen Kunden umworben werden miissen,
dem dréangen sich die notwendigen Ansatze formlich auf. GroBeren Unternehmen fallt es dabei vielleicht
leichter, sich mit ausgefeilten Strategien erfolgversprechend zu positionieren. Doch auch alle anderen Betriebe
sollten iber ihre Mdglichkeiten und Strategien nachdenken. Wer einen Kunden gewinnen will, sollte schneller
sein als die Konkurrenz. Der Kunde oder hier der Schiiler muss so friih wie méglich das eigene Produkt - den
Ausbildungsbetrieb - kennenlernen. Dazu bieten sich viele Mdglichkeiten. So gut wie alle Schulen sind offen fiir
Partnerschaften mit regionalen Betrieben. Projekte, die gemeinsam mit Schiilern durchgefiihrt werden, bringen
das Unternehmen positiv ins Gesprach. Schiilerpraktika und Berufsfelderkundungen sind hervorragende
Mdoglichkeiten, das eigene Unternehmen zu prasentieren und potenzielle Bewerber friihzeitig kennenzulernen.

Eine Rubrik ,Ausbildung” auf der Unternehmenswebsite ist eher Pflicht als Kiir und gehért zu den absoluten
.must haves". Neben den lblichen Ausbildungsplatzangeboten kdnnen hier auch Erfahrungsberichte von
Auszubildenden und Ausbildern und Unternehmens- und Aufgabenbeschreibungen in zielgruppenspezifischer
Ansprache hinterlegt werden.

Wichtig ist, friih genug lber solche MaBBnahmen nachzudenken. Denn wie alle Strategien braucht es auch hier
eine gewisse Anlauf- und Probezeit.

Wir beraten Sie rund um das Thema Azubi-Marketing und Azubi-Recruiting und wie Sie
e lhre Zielgruppen definieren,
e eine zielgruppengerechte Ansprache entwickeln,
e den passenden Online-Auftritt wahlen,
e |hre Bewerbungsprozesse optimieren,
e |hr Pre- und Onboarding professionalisieren.

@® Hinweis: Impulse zur Nachwuchsakquise und Fachkréftesicherung (INA) bietet lhnen wertvolle
Anregungen, um |hr Ausbildungsmarketing gezielt weiterzuentwickeln.

Tipps und Hilfen fiir lhr Ausbildungsmarketing:

@ www.ihk.de/nordwestfalen/ausbildungsmarketing
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Berufsorientierung auf Augenhohe
Ausbildungsbotschafter

s [@wevene  Ausbildungsbotschafter riicken die betriebliche Ausbildung in den
5 Blick von Schiilerinnen und Schiilern. Sie prasentieren ihre

Ausbildungs- Unternehmen als attraktive Ausbildungsbetriebe und helfen,
Botschafter ) . . -

i Fachkréfte zu gewinnen. Das Ziel: Junge Menschen lernen die Vielfalt

der Berufswelt und betriebliche Ausbildung als attraktive

Berufsperspektive mit Zukunft kennen. Mit ihren Einsdtzen zeigen sie
zudem Lehrkraften und Eltern auf, welche Ausbildungschancen die
regionale Wirtschaft bietet.

Was ist ein Ausbildungsbotschafter?
Ausbildungsbotschafter
e sind Auszubildende von Unternehmen aus der Region,
e erzdhlen von ihren personlichen Erfahrungen rund um die Ausbildung und zeigen, wie der Alltag eines
Auszubildenden aussieht,
e sind ,nah dran" an der Zielgruppe und kennen die Fragen, die sich Jugendliche vor dem Schulabschluss
zu ihrer beruflichen Zukunft stellen,
e beantworten Fragen, die man sich sonst vielleicht nicht traut zu stellen, zum Beispiel nach Gehalt,
Arbeitszeiten oder besonderen Herausforderungen des Berufs,
e begeistern Schiilerinnen und Schiiler und zeigen, warum es sich lohnt, eine betriebliche Ausbildung zu
machen.

Ausbildungsbotschafter International berichten von ihren internationalen Arbeitserfahrungen wahrend der
Ausbildung. Sie lassen sich gut in den Fremdsprachenunterricht integrieren.

Was haben Unternehmen davon?

Im Wettbewerb um qualifizierte Schulabganger sind Auszubildende die besten Werbetrager. Sie stellen
Unternehmen und weniger bekannte Berufe vor und starken zugleich ihre eigenen Kompetenzen - davon
profitiert auch das Unternehmen.

Was miissen Unternehmen tun?
Unternehmen stellen ihre Auszubildenden frei und Gbernehmen zum Beispiel Fahrtkosten. Die IHK bereitet die
Ausbildungsbotschafter vor und verleiht ihnen eine Urkunde als geschulte Botschafter.

Kontakt:
Sabine Braukmann, 0209 388-537, sabine.braukmann@ihk-nordwestfalen.de
Simon Wehrmeister, 0251 707-245, simon.wehrmeister@ihk-nordwestfalen.de

Weitere Informationen:

@ www.ihk-ausbildungsbotschafter.de
Geférdert durch:

Ministerium fur Bundesministerium
KEIN ABSBHLUSS Kultur und Wissenschaft ’ @ fiir Forschung, Technologie
DH NE AN SGHLU SS des Landes Nordrhein-Westfalen A und Raumfahrt
(o)

{lbergang Schule-Beruf in NRW gestalten.
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Wir bringen Schulen und Betriebe zusammen!
Partnerschaft Schule - Betrieb

< ot Das Projekt ,Partnerschaft Schule - Betrieb" hat das Ziel, die
== Berufsorientierung in der Schule praxisnah zu gestalten. Dazu bringt
i die IHK Nord Westfalen allgemeinbildende Schulen im Miinsterland
Betrieb und in der Emscher-Lippe-Region mit Unternehmen aus der

- :
‘ %' regionalen Wirtschaft zusammen. Auf der Basis einer freiwilligen

Kooperationsvereinbarung flihren Schulen und Betriebe Projekte und
Veranstaltungen durch, von denen alle etwas haben.

Unternehmen

lernen potenzielle Auszubildende kennen,

prasentieren sich als attraktiver Arbeitgeber der Region,
verbessern die Ausbildungsreife kiinftiger Auszubildenden,
erhalten Einblicke in den Schulalltag.

In einer solchen Partnerschaft zwischen Schule und Betrieb werden gemeinsam MaBnahmen geplant und
durchgefiihrt. Beispiele hierfiir sind:

Bewerbungstrainings

Vorstellung von Ausbildungsberufen durch Ausbilder und Auszubildende
Einsatz von Ausbildungsbotschaftern

Praxistage fiir Lehrkrafte

Unterstlitzung des Unterrichts, zum Beispiel zu MINT-Themen
Betriebserkundungen

Technik-AG im Betrieb

Betriebspraktika

Ausbilder/-innen kommen zu Elternabenden

Auftritt Schiilerband beim Betriebsfest

Die IHK ist Impulsgeber und unterstiitzt die auf Nachhaltigkeit angelegten Partnerschaften. Die IHK ...

bringt Betriebe und Schulen zusammen,

berdt zu moglichen Projekten,

bereitet die Kooperations- und Unterzeichnungstermine vor,
unterstiitzt bei der Pressearbeit,

initiiert und moderiert den Austausch zwischen den Partnern.

® Hinweis: Das Projektteam organisiert den gesamten Ablauf von der ersten Kontaktaufnahme bis zur
Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung und begleitet die Netzwerkarbeit zwischen den
Kooperationspartnern: vor Ort und digital!

Kontakt:
Eva Hild, 0209 388-538, eva.hild@ihk-nordwestfalen.de
Melanie Vennemann, 0251 707-304, melanie.vennemann@ihk-nordwestfalen.de

Weitere Informationen:

@ www.ihk.de/nordwestfalen/schule-betrieb
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Ab ins Ausland!
Auslandsaufenthalte von Auszubildenden

Bis zu einem Viertel der Ausbildung kann im Ausland absolviert werden.

Flb i.nS . In der Praxis dauern die Aus-landsaufenthalte meist vier bis sechs
Huslandl /' Wochen. Unternehmen gewinnen durch Auslandsaufenthalte
2g=980" - qualifizierte Mitarbeitende mit Fremdsprachenkenntnissen,
"‘;t'-jt _ internationalen Erfahrungen und interkulturellen Kompetenzen und

machen ihre Nachwuchskrafte fit fiir das Auslandsgeschaft. Zudem
steigern sie ihre Attraktivitdt als Ausbildungsbetrieb, sichern sich
Vorteile beim Wettstreit um gute Schulabginger/-innen und profitieren
von der im Ausland erworbenen Selbststandigkeit, Souverdnitat und Flexibilitdt der Nachwuchskrafte.

Sechs gute Griinde fiir ein Auslandspraktikum
Es gibt viele Vorteile und gute Griinde fiir einen Aufenthalt im Ausland.

Auslandsaufenthalte...
1. bringen neues Know-how und Impulse in Unternehmen,
fordern Auszubildende und junge Fachkrafte, sich fachlich und personlich weiterzuentwickeln,
starken die Begeisterung und Identifikation mit Beruf und Unternehmen,
konnen internationale Kontakte kniipfen und starken,
verursachen keine Extrakosten fiir das Unternehmen und
zeigen Bewerber/-innen, dass das Unternehmen ein attraktiver Ausbildungsbetrieb und Arbeitsgeber ist.

ook W

Die IHK-Mobilitatsberatung ,Ab ins Ausland!" unterstiitzt Unternehmen und Auszubildende bei der
Vorbereitung und Planung eines Auslandsaufenthaltes, der Suche nach einem Praktikumsplatz im europdischen
Ausland, der Nutzung von Férdermitteln und Kldrung von Formalitdten sowie bei der Abstimmung des
Aufenthalts zwischen Unternehmen, Berufsschule und Auszubildenden. Die Beratung ist kostenlos und
personlich vor Ort sowie telefonisch oder digital.

Erfahrungsberichte und Takeover aus dem Ausland von Auszubildenden und jungen Fachkréaften gibt es auf der
Instagram-Seite der IHK Nord Westfalen.

Kontakt:
Sarah Timmer, 0251 707-482, sarah.timmer@ihk-nordwestfalen.de

Weitere Informationen:

@ www.ihk.de/nordwestfalen/mobilitaetsberatung
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Fachkréftesicherung
Inklusion

[ st Arbeitgeber, die Menschen mit Behinderung - nach Unfall, Krankheit
oder angeboren - einstellen oder (weiter) beschaftigen, iibernehmen
Betriebliche Verantwortung und sichern sich Arbeits- und Fachkrafte. Die
Inklusion " . -
Einheitliche Ansprechstelle fiir Arbeitgeber (EAA) der IHK Nord
o— Westfalen informiert, berit und unterstiitzt.

Nutzen Sie das kostenlose Unterstiitzungs- und Beratungsangebot im
Auftrag des Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL):

Wir informieren Sie ...
e zur Einstellung und Ausbildung von Menschen mit Schwerbehinderung
e zur Sicherung von Beschaftigung und Unterstiitzung beruflicher Wiedereingliederung
e zu rechtlichen Fragen
e (iber Voraussetzungen u.a. der finanziellen Forderung

Wir beraten Sie individuell ...
e zur Entwicklung neuer Perspektiven und inklusiver Ausbildungs- und Beschaftigungsmdéglichkeiten
e zu behinderungsspezifischen Lésungen flir Auszubildende und Beschaftigte

Wir unterstiitzen Sie ...
e Dbeim Kontakt zu allen erforderlichen Stellen fiir die betriebliche Inklusion
e bei der Antragstellung finanzieller Leistungen oder begleitender Arbeitshilfen

Wir vermitteln die richtigen Kontakte. Dazu sind wir Teil eines Netzwerks und arbeiten eng mit allen Akteuren
der beruflichen Rehabilitation zusammen, unter anderem Agentur fiir Arbeit, Jobcentern und der Deutschen
Rentenversicherung.

@® Hinweis: Unternehmen, die sich zur Beschaftigung von Menschen mit einer Schwerbehinderung beraten
lassen mochten, kénnen sich an Uwe Gabler wenden (0251 707-348, Uwe.Gabler@ihk-nordwestfalen.de).

Weitere Informationen:

@ www.ihk.de/nordwestfalen/inklusion

aus-unp | Junge Fachkrifte fo rdern|
FORTBILDUNG

PRUFER | A indtoriimamg e

\. 5 W Nord Westfalen
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IHK-Hilfe bei der Bewerberauswahl
Vermittlung von Auszubildenden

Die Passgenaue Besetzung unterstiitzt Betriebe bei der

Suche und Auswahl von Bewerbenden mit den passenden PASSGENAU E B ESETZUNG
fachlichen, personlichen und sozialen Kompetenzen. WI LLKOMMENSLOTSEN

Ermittelt wird, ob die Bewerberinnen und Bewerber zu
den Anforderungen des Unternehmens passen und
welche Kompetenzen wie Kommunikationsfahigkeit, Zuverldssigkeit und Engagement etc. sie haben. Passen die
Profile zueinander, werden die Bewerbenden dem Ausbildungsbetrieb vorgestellt.

Die IHK Nord Westfalen unterstiitzt mit der Passgenauen Besetzung Unternehmen den passenden
Fachkraftenachwuchs zu finden:
e Vorstellung von Bewerbenden mit passenden fachlichen, personlichen und sozialen Kompetenzen
o Werbung bei Schulabgehenden und Studienaussteigenden
o Kontakte mit Schulen
e Beratung zu lhren Auswahlkriterien und zu lhrem Bewerbungsprozess
e Erstellung von Anforderungsprofilen fiir Ihre freien Ausbildungsplatze

Beratung zum Aufbau einer Willkommenskultur

Die erfolgreiche Integration auslandischer Auszubildender und Fachkrafte, ihre Ausbildung und Beschaftigung
ist ein Baustein der Fachkraftesicherung. Eine betriebliche Willkommenskultur ist wichtig, um den Einstieg gut
meistern.

HIER EINEN ONLINE GESPRACHSTERMIN BUCHEN:

Online Terminvereinbarung fir ein digitales Beratungsgesprach: Eligii

£) www.ihk.de/nw/termin-passgenaue-besetzung

Die Beratung ist kostenlos. Voraussetzung ist der unterschriebene Tatigkeitsnachweis, der durch
Projektmitarbeitenden ausgestellt wird.

Kontakt:

Maike Breuer, 0251 707-449, maike.breuer@ihk-nordwestfalen.de

Niklas Ophey, 0209 388-538, niklas.ophey@ihk-nordwestfalen.de

Anke Siiltemeyer, 0251 707-442, anke.sueltemeyer@ihk-nordwestfalen.de

Die ,Passgenaue Besetzung - Unterstiitzung von
Unternehmen bei der passgenauen Besetzung von

Gefordert durch:

inisteri Bundesamt . . X )
PASSGENAUE BESETZUNG L et L J [t Ausbildungsplitzen mit Jugendlichen aus dem
und Klimaschutz Ausfuhrkontrolle

Inland, aus dem Ausland oder mit
Fluchthintergrund” wird geférdert durch das

) Bundesministerium fiir Wirtschaft und Klimaschutz
aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages gef{jrdert_

WILLKOMMENSLOTSEN
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Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)
Berufsfelderkundung

Der Start ins Arbeits- und Berufsleben muss vorbereitet
werden. Dafiir ist das Sammeln von praktischer Erfahrung
direkt im Unternehmen die erfolgreichste Berufsorientierung.
Berufsfelderkundungen dienen der beruflichen Orientierung
junger Menschen im Rahmen des Landesvorhabens ,KAoA -
Kein Abschluss ohne Anschluss”. Sie finden in der Klasse 8
statt. Jeder Schiiler erkundet nach einer Potenzialanalyse
zum Einstieg in die Berufsorientierung drei Berufsfelder. Den
'“, eintdgigen Berufsfelderkundungen folgt in Klasse 9 das
Schiilerbetriebspraktikum.

Die Erkundung von Berufsfeldern steht am Anfang einer jeden Berufsorientierung und bedeutet vor allem
.Selbermachen” und ,Ausprobieren”. Das kann die Dateneingabe am Computer, die Erstellung kleiner
Werkstiicke in der Werkstatt oder die Durchfiihrung von Messungen sein. Hauptsache, das Berufsfeld wird
unterhaltsam vermittelt. Fiir jedes Berufsfeld ist jeweils ein Schultag vorgesehen. Die Berufsfelderkundungen
sollen Einblicke in die Berufswelt geben, die bei der Wahl fiir den beruflichen Weg und der Entdeckung eigener
Fahigkeiten und Wiinsche helfen.

Die Berufsfelderkundung ist zugleich ein wichtiger Schritt in Richtung Praktikum, das ebenso ein Teil der
Berufsorientierung ist wie die Analyse der Fahigkeiten, Interessen und Potenziale von Schiilern. Die
Berufsfelderkundung wird im Unterricht vor- und nachbereitet. Die Jugendlichen werten ihre Erfahrungen in der
Schule aus und kdnnen so realistische Berufswiinsche entwickeln.

Unternehmen, die Berufsfelderkundungen durchfihren, lernen kiinftige Fachkrdfte kennen und kdnnen tber
Leistungen und Produkte des Unternehmens ebenso wie liber Praktikumsplatze und Ausbildungsmdglichkeiten
informieren. Die Berufsfelderkundung ist damit ein wirksames Instrument der betrieblichen Zukunftssicherung.
Oft entstehen dabei anhaltende Verbindungen, vielleicht ein Ausbildungsverhaltnis und damit die Sicherung des
eigenen Nachwuchses an Fach- und Fiihrungskréften. Ein guter Ubergang von der Schule in den Beruf nutzt
Unternehmen ihren Fachkraftenachwuchs zu finden, und erspart jungen Menschen Uberflissige Umwege auf
dem Weg in ein erfolgreiches Berufsleben.

Wichtig ist, dass die Jugendlichen an dem Tag der Berufsfelderkundung gut betreut werden, am besten durch
das Ausbildungspersonal und gegebenenfalls Auszubildende aus dem Unternehmen. Die Jugendlichen erhalten
so einen Einblick in typische Tatigkeiten des jeweiligen Berufsfeldes.

Mdoglich ist, die Erkundung sowohl fiir einen Schiiler anzubieten als auch fiir eine Gruppe. Dies richtet sich nach
den Méglichkeiten des Betriebs. Uber das Online-Buchungs-Portal www.kaoa-praxis.de kdnnen Plitze
angeboten werden.

Weitere Informationen:
@ www.ihk.de/nordwestfalen/berufsfelderkundung

@ www.kaoa-praxis.de
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Steigern Sie die Attraktivitat
lhres Unternehmens flir Azubis!

Bieten Sie kostenlos ErmaBigungen mit der AzubiCard an!

Die AzubiCard ermdoglicht es Auszubildenden Vergiinstigungen
zu nutzen, die Schiiler/-innen und Studierende schon

Idnger Vorteile bringen. Ob im Kino, beim Restaurantbesuch
oder beim Shoppen: Die digitale AzubiCard 6ffnet Tliren zu
exklusiven Vorteilen flir Auszubildende.

Vorteile fiir lhren Betrieb:

e Sie werden fiir tausende junge Nachwuchskrafte
sichtbarer.

e Sie stdrken die Gleichwertigkeit von beruflicher und
akademischer Bildung.

® Sie machen kostenlos Werbung fiir Ihr Unternehmen.
Prdsentieren Sie Ihr Angebot auf
www.azubicard.de/nordwestfalen.

® Sie stdrken Ihr Image als attraktiver Arbeitgeber, der sich
aktiv fiir die Forderung von Auszubildenden einsetzt.

Kontakt:
Stefanie Hiilck | 0251 707-282 | azubicard@ihk-nw.de

www.ihk.de/nordwestfalen/azubicard
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Ausbildungsvertrag

Hinweise zur Eintragung

Vor Beginn einer Ausbildung muss zwischen dem Ausbildenden und
dem Auszubildenden ein Ausbildungsvertrag geschlossen werden. Im pildung
IHK-Online-Portal (www.ihk-ausbildungsportal.de) kénnen Sie den aus
Vertrag elektronisch erfassen. Ausfillhilfen mit
Plausibilitatspriifungen weisen auf Liicken hin und geben Infos zur
korrekten Eingabe. Firmendaten, Ausbilder/-innen und
Ausbildungsberufe sind bereits im Portal hinterlegt.

Seit dem 1. August 2024 miissen Ausbildungsvertrage nach § 11 Abs. 1 BBiG keine Unterschriften der
Vertragsparteien mehr enthalten. Es geniigt, wenn der Ausbildungsbetrieb dem Auszubildenden die
elektronische Vertragsabfassung unverziiglich {ibermittelt und Auszubildende den Empfang bestdtigen. Diese
Funktion steht im Online-Portal zur Verfligung.

Folgende Unterlagen sind bei der IHK Nord Westfalen liber das Online-Portal einzureichen:
e Antrag auf Eintragung (Ausfertigung fiir die IHK | Blatt 1 / Seite 1 bis 4)

Optional:
e Zusatzvereinbarungen zu Wahlqualifikationen
e Arztliche Bescheinigung iiber die Erstuntersuchung*
e Sachliche und zeitliche Gliederung der Berufsausbildung
e Ausbilderdatenblatt (inklusive Nachweise zur Eignung)

*@® Hinweis: Flir Auszubildende, die zu Beginn ihrer Ausbildung noch nicht volljahrig sind, reichen Sie bitte
gemeinsam mit dem Ausbildungsvertrag die Bescheinigung liber die Erstuntersuchung gemaB § 32 Absatz 1
Jugendarbeitsschutzgesetz ein. Alternativ kdnnen Sie das Dokument bequem im Online-Portal hoch.

Der unterschriebene Vertrag kann tiber einen QR-Code mit dem Smartphone fotografiert oder als Scan
(Dateiupload) im Online-Portal hochgeladen werden. Dies erspart den kompletten Postversand und beschleunigt
die Vertragseintragung.

Nach Eintragung des Ausbildungsvertrages in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhaltnisse erhalten
sowohl der Ausbildungsbetrieb als auch der zukiinftige Auszubildende eine Eintragungsbestatigung. Die
Eintragungs-, Anderungs- oder Aufldsungsbestitigung kann im Online-Portal unter dem Meniipunkt
"Dokumente” abgerufen werden.

Weitere Informationen:

@ www.ihk.de/nordwestfalen/ausbildungsvertrag
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Probezeit

Nach den Bestimmungen des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) betrégt die Probezeit mindestens einen Monat und
darf hochstens vier Monate dauern (§ 20). Die Vereinbarung einer kiirzeren oder lingeren Frist ist gemaB § 25
BBiG unwirksam. Die genaue Dauer wird im Ausbildungsvertrag vereinbart. Priifen Sie sorgféltig, ob die
vorgesehene Zeit ausreicht, bevor Sie eine kiirzere Probezeit (Mindestdauer ein Monat) vereinbaren, um ein
klares Urteil lber Eignung und Neigung zu bilden.

Die Probezeit ist eine Bedenkzeit
e fiir den Auszubildenden, ob er die richtige Entscheidung bei seiner Berufswahl getroffen hat und
e fiir den Betrieb, ob der Auszubildende fiir den Beruf geeignet ist und sich in das Betriebsgeschehen
einpasst.

Beachten Sie daher bitte folgende Hinweise:

e Die Probezeit ist sorgfaltig zu nutzen, damit innerhalb der Frist von maximal vier Monaten eine
ausreichende Beurteilung der Eignung moglich ist.

e Zur SchlieBung der vorhandenen Wissensliicken ist der Besuch zusatzlicher Fachkurse dringend zu
empfehlen.

e Die Leistungen in der Berufsschule miissen standig kontrolliert werden. Nach Mdglichkeit sollte
innerhalb der Probezeit auch Verbindung mit dem Klassenlehrer aufgenommen werden.

e Seitens des Ausbildungsbetriebes sind erhohte Anstrengungen bei der Vermittiung der Fertigkeiten und
Kenntnisse erforderlich.

e Bei Minderjahrigen sollten die gesetzlichen Vertreter - mit denen enger Kontakt gehalten werden sollte
- die Bemiihungen des Ausbildungsbetriebes in jeder Weise unterstiitzen und férdern und vor allem
darauf achten, dass der Auszubildende seinen Verpflichtungen ordnungsgemaf nachkommt.

Beobachten Sie wahrend der Probezeit genau, damit Sie eine sichere Entscheidung treffen kdnnen, wenn es
darum geht, bei Nichteignung das Berufsausbildungsverhaltnis aufzuldsen.

Wahrend der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhaltnis von jeder Seite ohne Einhaltung einer Frist und
ohne Angabe von Griinden schriftlich gekiindigt werden.

Verlangerung der Probezeit bei Krankheit

Wird die Ausbildung wahrend der Probezeit um mehr als ein Drittel dieser Zeit unterbrochen, kann die Probezeit
auf Antrag um den Zeitraum der Unterbrechung verldngert werden. Bei kurzfristigen Unterbrechungen ist eine
Verldangerung der Probezeit nicht moglich. Eine automatische Verldangerung der Probezeit um die Dauer der
Unterbrechung - egal aus welchem Grund - erfolgt nicht. Uber eine gewiinschte Verldngerung der Probezeit
muss die IHK rechtzeitig informiert werden.

Hinweis der IHK:

Wird der Berufsausbildungsvertrag von einer der beiden Vertragsparteien in der Probezeit aufgelost,
A ist dies der IHK zur Loschung des Berufsausbildungsverhaltnisses liber das Online-Portal

mitzuteilen. Ist das Ausbildungsverhdltnis aufgeldst worden, kdnnen Betriebe dies der IHK im
Online-Portal elektronisch mitteilen. Unter dem Meniipunkt ,Ausbildungsverhaltnisse” wahlen Betriebe den
entsprechenden Auszubildenden aus. Der Antrag kann komplett digital erfasst und an die IHK gesendet werden.
Dokumente, wie zum Beispiel eine Kiindigung, kbnnen als Scan oder Foto hochgeladen werden. Sowohl der
Auszubildende als auch der Betrieb werden per E-Mail liber die Auflésung informiert.
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Ausbildungsverglitung

Die Zahlung einer angemessenen Ausbildungsvergiitung regelt das
Berufsbildungsgesetz im § 17. MaBgeblich fiir die
Ausbildungsvergiitung ist die Branchenzugehdorigkeit des
Ausbildungsbetriebes. Wenn eine allgemein verbindliche Tarifregelung
(Tarifvertrag) vorliegt, diirfen im Ausbildungsvertrag keine niedrigeren
Vergiitungssatze angesetzt werden als im Tarifvertrag vereinbart.

Die Ausbildungsvergiitung wird nicht auf Grundlage des

, _ ‘ Ausbildungsberufes gezahlt, sondern richtet sich nach der Branche, in
der der Auszub|ldende eine Ausb|ldung absolviert. Daraus ergibt sich, dass Auszubildende mit verschiedenen
Ausbildungsberufen einen Anspruch auf eine einheitliche Verglitung haben, wenn sie im selben Unternehmen
angestellt sind.

(D Beispiel: Lernt ein Kaufmann fiir Bliromanagement in einer Bank, gilt die ,Bankvergiitung”, lernt er in
einem Gastronomieunternehmen, gilt die ,Gastronomieverglitung”. Diese Regelung ist bei allen
Auszubildenden anzuwenden, die in einer anderen als der berufsspezifischen Branche lernen.

Nicht tarifgebundene Ausbildungsbetriebe haben eine ,angemessene” Ausbildungsvergiitung (§ 17 BBiG) zu
zahlen. Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes (5 AZR 226/90; 10. 04. 1991) ist darunter eine

Vergiitung zu verstehen, die die tariflichen Satze nicht um mehr als 20 Prozent unterschreitet.

Die Ausbildungsvergiitung hdngt davon ab, in welchem Kalenderjahr die Ausbildung beginnt:

Jahr 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr
2024 649,00 766,00 876,00 909,00
2025 682,00 805,00 921,00 955,00
2026 724,00 854,00 977,00 1014,00

Wie die Mindestausbildungsvergiitung in den Folgejahren anzupassen ist, gibt das Bundesministerium fiir
Bildung und Forschung jeweils im November des entsprechenden Vorjahres bekannt.

(D Hinweis: Wenn der Arbeitgeber tarifgebunden ist, gilt die tarifvertraglich festgesetzte Hohe der
Ausbildungsvergiitung. Tarifvertrdge haben Vorrang vor der Mindestausbildungsvergiitung. Dies gilt auch fiir
allgemeinverbindliche Tarifvertrdge (zum Beispiel im Hotel- und Gaststattengewerbe).

Falligkeit

Die Ausbildungsvergiitung muss dem Auszubildenden monatlich gezahlt werden, wobei die Auszahlung
spatestens am letzten Arbeitstag des (laufenden) Monats stattfinden muss. Bei der Berechnung der Vergiitung
fiir einzelne Tage wird der Monat mit 30 Tagen gerechnet.
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Dies kommt insbesondere dann in Betracht, wenn das Berufsausbildungsverhaltnis im Laufe eines
Kalendermonats beginnt oder endet. Die Gewdhrung der Verglitung erfolgt grundsatzlich in Form einer
Geldleistung. Die Vergilitung muss konkret im Berufsausbildungsvertrag bestimmt werden. Sie darf nicht von
bestimmten oder bestimmbaren Ergebnissen (zum Beispiel Umsatz, Primien) abhingig sein.

Abkiirzung

Eine Abkilirzung der Ausbildungsdauer, weil zu erwarten ist, dass der Auszubildende das Ausbildungsziel in einer
kiirzeren Zeit als der Regelausbildungszeit erreicht (zum Beispiel Berticksichtigung Abitur), fiihrt nicht zwingend
dazu, dass die Ausbildungsvergiitung fiir das zweite und dritte Ausbildungsjahr bereits um den
Verkiirzungszeitraum friiher gezahlt werden muss. Soweit einzelvertraglich oder tarifvertraglich nichts anderes
bestimmt ist, ist es nicht erforderlich, den Verkiirzungszeitraum ganz oder teilweise zu beriicksichtigen. Auf den
Abkiirzungsgrund kommt es insoweit nicht an. Vereinbarungen zugunsten des Auszubildenden sind aber
mdglich und nach Erfahrung der IHK die Regel und gegeniiber den Betrieben zu empfehlen.

Wer die Ausbildungsdauer verlangern muss, weil die Abschlusspriifung nicht bestanden wurde, hat keinen
Anspruch auf eine héhere Vergiitung.

Verldangerung
Wer die Ausbildungsdauer verlangern muss, weil die Abschlusspriifung nicht bestanden wurde, hat keinen
Anspruch auf eine hohere Verglitung. In einzelnen Tarifvertragen kann hiervon abgewichen werden.

Uberstunden

Werden Auszubildende iiber die vereinbarte Arbeitszeit hinaus beschiftigt, so handelt es sich um Uberstunden.
Eine liber die im Ausbildungsvertrag vereinbarte regelmaBige tagliche Ausbildungszeit hinausgehende
Beschiftigung wird als Uberstunde bezeichnet und muss entweder besonders vergiitet oder durch Freizeit
ausgeglichen werden.

Mbgliche dariiberhinausgehende Ausgleichsanspriiche fiir Uberstunden aus Betriebsvereinbarung oder
Tarifvertrag sind davon unberiihrt.

Sachbezugswerte

Sachbezugswerte sind fiir die Ausbildungsverglitung von Bedeutung, wenn der Ausbildende dem
Auszubildenden Unterkunft oder Verpflegung wahrend der Ausbildung gewahrt. Diese Méglichkeit derartiger
Vereinbarungen im Ausbildungsvertrag sieht das Berufsbildungsgesetz (BBiG) in § 17 Absatz 6 ausdriicklich vor.
Dabei miissen 25 Prozent der festgelegten Gesamtverglitung anrechnungsfrei bleiben. Die jeweils aktuellen
Sachbezugswerte finden Sie auf der Internetseite der IHK.

Berufsausbildungsbeihilfe
Auszubildende kénnen Berufsausbildungsbeihilfe beantragen, wenn sie wahrend der Ausbildung nicht bei den
Eltern wohnen kdnnen, weil der Ausbildungsbetrieb vom Elternhaus zu weit entfernt ist.

@ Hinweis: Eine Datenbank mit den durchschnittlichen Ausbildungsvergiitungen finden Sie auf der
Homepage des Bundesinstituts fiir Berufsbildung unter www.bibb.de/ausbildungsverguetung.

Weitere Informationen:

@ www.ihk.de/nordwestfalen/ausbildungsverguetung
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Urlaub

Wie jeder Arbeitnehmer haben auch Auszubildende Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. Der
Urlaubsanspruch ist im Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) und im Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) geregelt.
Das Jugendarbeitsschutzgesetz ist als Rechtsgrundlage fiir die Gewdhrung des gesetzlichen Mindesturlaubs zu
beriicksichtigen, wenn der Auszubildende zu Beginn des Kalenderjahres das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet
hat.

Auszubildende Werktage* Arbeitstage™

unter 16 Jahren: mindestens 30 Werktage® Urlaub mindestens 25 Arbeitstage™
unter 17 Jahren: mindestens 27 Werktage Urlaub mindestens 23 Arbeitstage
unter 18 Jahren: mindestens 25 Werktage Urlaub mindestens 21 Arbeitstage
ab 18 Jahren: mindestens 24 Werktage Urlaub mindestens 20 Arbeitstage

Fiir volljahrige Auszubildende gilt die Mindesturlaubsdauer des Bundesurlaubsgesetzes (24 Werktage oder 20
Arbeitstage). Gegebenenfalls sind aber tarifvertragliche Vereinbarungen zu beachten.

Teilurlaubsanspruch

Wenn das Ausbildungsverhaltnis im Kalenderjahr weniger als 12 Monate dauert, hat der Auszubildende nur
Anspruch auf Teilurlaub (= fiir jeden vollen Ausbildungsmonat 1/12 des Jahresurlaubs). Das ist zum Beispiel im
ersten Ausbildungsjahr der Fall, wenn dies am 1. August oder 1. September beginnt. Bruchteile von mindestens
einem halben Tag werden aufgerundet (§ 5 Abs. 2 BUrIG).

Wichtig:
Bei Ausbildungsbeginn vor dem 1. Juli oder Ausbildungsende nach dem 30. Juni hat der
A Auszubildende gemaB § 5 Abs. 1c BUrIG mindestens den vollen gesetzlichen Urlaubsanspruch
von 24 Werktagen (20 Arbeitstagen).

Bei einer zwei- oder dreijahrigen Ausbildung, die am 1. August oder 1. September beginnt und die nicht
verkiirzt wird, hat der Auszubildende im letzten Ausbildungsjahr den vollen Urlaubsanspruch.

Der Urlaub soll zusammenhdngend und in der Zeit der Berufsschulferien erteilt und genommen werden.
Wahrend des Urlaubs darf der Auszubildende keine dem Urlaubszweck widersprechende Erwerbstatigkeit
leisten. Der Arbeitgeber kann einheitliche Betriebsferien festlegen. Der Auszubildende muss dann in dieser Zeit
Urlaub nehmen. Sofern ein Betriebsrat besteht, muss dieser der Betriebsferienregelung zustimmen.

Sofern der Ausbildungsbetrieb eine tarifliche Regelung zugrunde legt, ist diese anzuwenden.

Weitere Informationen:

@ www.ihk.de/nordwestfalen, Dok. Nr. 3570504

* Werktage sind alle Tage, auBer Sonn- und Feiertage, von Montag bis Samstag (Sechs-Tage-Woche).
** Arbeitstage (AT) sind die Wochentage von Montag bis Freitag (Fiinf-Tage-Woche).
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Verlingerung | Abkiirzung der Ausbildung | vorzeitige Zulassung

Abkiirzung der Ausbildung

Die Ausbildungsdauer ist durch die jeweilige Ausbildungsordnung festgelegt. So dauert eine Ausbildung zum
Verkaufer requldr zwei Jahre, zum Industriekaufmann drei Jahre oder zur Technischen Produktdesignerin
dreieinhalb. Unter bestimmten Voraussetzungen kénnen Ausbildungsverhaltnisse verkilrzt werden:

¢ Um 6 Monate, wenn der Auszubildende schulisch die Fachoberschulreife erreicht hat.

e Um 12 Monate nach abgeschlossener Ausbildung, bei (Fach)Hochschulreife oder im Einzelfall wenn der
Auszubildende mindestens 21 Jahre alt ist.

o Bei Fortsetzung der Ausbildung im selben Beruf kann die bisher zuriickgelegte Zeit ganz oder teilweise
angerechnet werden.

e Auch eine inhaltlich dhnliche Berufstatigkeit kann berticksichtigt werden.

e Fachlich einschldgige Lernleistungen hochschulischen Ursprungs im Umfang von mindestens 30 ECTS
konnen ebenfalls als Grund fiir die Abkiirzung der Ausbildungsdauer um bis zu sechs Monate
beriicksichtigt werden.

Unternehmen und Auszubildende miissen die Verkiirzung gemeinsam im Vertrag vereinbaren. Die Zeugnisse und
sonstigen Unterlagen, die den Verkiirzungsgrund belegen, miissen im Online-Portal hochgeladen werden.

Verlangerung der Ausbildung

Die Ausbildungsdauer kann verlangert werden, wenn die Gefahr besteht, dass der Auszubildende die Priifung
sonst nicht besteht (§ 8 Absatz 2 BBiG). Meist sind dafiir Iingere Ausfallzeiten der Grund, zum Beispiel wegen
Krankheit. Vor der Entscheidung, ob die Ausbildung verlangert wird, setzt sich die IHK mit dem
Ausbildungsbetrieb und gegebenenfalls auch dem Berufskolleg in Verbindung. Der [ die Auszubildende erhilt
nach einer Vertragsverlangerung weiterhin die Vergiitung des letzten Ausbildungsjahres.

Wenn der Auszubildende seine Abschlussprifung nicht besteht, kann er vom Ausbildungsbetrieb verlangen, dass
der Vertrag bis zum nédchsten Priifungstermin verlangert wird. Die Verlangerung wird der IHK durch den Betrieb
mitgeteilt. Bei der Festlegung der Verlangerungsdauer sind die Priifungstermine zu berlicksichtigen.

Vorzeitige Zulassung zur Abschlusspriifung

Gute Auszubildende kénnen die Dauer lhrer Ausbildung reduzieren, indem sie die Priifung vorziehen. Nach § 45
Absatz 1 Berufsbildungsgesetz (BBiG) kénnen Auszubildende vorzeitig zur Abschlusspriifung zugelassen werden,
wenn ihre Leistungen dies rechtfertigen.

Auszubildende miissen einen Antrag auf vorzeitige Zulassung stellen. Zusatzlich zu diesem Antrag muss eine
Kopie des letzten Jahreszeugnisses der Berufsschule beziehungsweise eine Bestatigung des Berufskollegs

eingereicht werden. Der Antrag mit allen erforderlichen Unterlagen muss

e bis spatestens 30. Oktober fiir die Sommerpriifung und
e bis spatestens 30. April fiir die Winterpriifung

des jeweiligen Jahres im Online-Portal (Menii: Ausbildungsverhaltnisse - Antréage) gestellt werden.

@® Hinweis: Die vorzeitige Zulassung hat, im Gegensatz zum gemeinsamen Antrag auf Verkiirzung der
Ausbildungsdauer, keine Auswirkung auf die im Berufsausbildungsvertrag vereinbarte Laufzeit.
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Wahrend der Ausbildung

Tipps fiir den ersten Ausbildungstag

Um Auszubildenden den Start in die Ausbildung so einfach wie mdglich zu
gestalten, gilt es, einige Punkte zu berlicksichtigen. Denn der erste
Ausbildungstag bleibt den Auszubildenden nachhaltig in Erinnerung. Daher
sollte der Beginn der Ausbildung gut vorbereitet sein.

Mit folgender Checkliste sind die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Sind die Ausbildungsvertrage unterschrieben und im Online-Portal hochgeladen?

Liegt die IHK-Eintragungsbestatigung vor?

Liegt die aktuelle Ausbildungsordnung vor?

Sind Ihre Auszubildenden bei der Berufsschule und Krankenkasse angemeldet?

Ist der betriebliche Ausbildungsplan (Versetzungsplan) erstellt?

Steht ein Arbeitsplatz bereit? Sind die entsprechenden IT-Rechte beantragt?

Wer empféingt die neuen Auszubildenden? Steht ein ,Pate” zur Verfligung? Wie lduft der
Empfang ab?

Wer informiert den Auszubildenden tiber das Unternehmen, die Rdumlichkeiten und die
Vorgesetzten?

Ist ein Gesprach (Vorstellung) mit der Geschaftsfiihrung vereinbart?

Ist eine Sicherheitsunterweisung zeitlich und personell eingeplant?

N N NRARAARARARF

Der Ausbildungsplan

Der betriebliche Ausbildungsplan ist ein wichtiger Fahrplan, der die Ausbildung zeitlich und inhaltlich
strukturiert. Er gibt an, was, von wem, wo, wie und wann vermittelt wird. Die Inhalte ergeben sich aus den
jeweiligen Ausbildungsverordnungen und missen in die betriebliche Praxis tibersetzt werden.

Der Plan sorgt fiir Ubersicht, hilft bei der Planung individueller MaBnahmen wie Auslandsaufenthalten oder
Verkiirzungen und stellt sicher, dass alle Ausbildungsinhalte rechtzeitig vermittelt werden.

Die Erstellung ist gesetzlich vorgeschrieben (§ Berufsbildungsgesetz). Auf dieser Basis ldsst sich ein individueller
Ausbildungsplan ableiten - besonders wichtig bei verkiirzten Ausbildungen oder langeren Ausfallzeiten.

Die Ausbildungsmittel

Die Ausbildungsmittel, die zur Berufsausbildung und zum Ablegen von Zwischen- und Abschlusspriifungen
erforderlich sind, miissen vom Ausbildenden kostenlos zur Verfligung gestellt werden. Dazu gehoren
insbesondere Werkzeuge und Werkstoffe. Es ist mdglich, dass Auszubildende die Ausbildungsmittel selbst
anschaffen und vom Ausbildenden Kostenersatz verlangen. Eine Vereinbarung, wonach mit der
Ausbildungsvergiitung die Erstattung der Kosten abgegolten wird, ist nichtig. Eine von der
Berufsgenossenschaft vorgeschriebene Sicherheitskleidung gehort nicht zu den Ausbildungsmitteln. Der
Ausbildende ist generell verpflichtet, diese zur Verfiigung zu stellen.

Berufskleidung ist kein Ausbildungsmittel (z. B. bei Kéchen). Ubliche Berufskleidung muss der Auszubildende
selbst besorgen, bezahlen und erhalten (reinigen, pflegen). Der Auszubildende erhlt sie jedoch kostenlos vom
Ausbildungsbetrieb zur Verfligung gestellt, wenn sie vom Betrieb vorgeschrieben wird (z. B. Dirndl fiir Fachfrau
fiir Restaurants und Veranstaltungsgastronomie anstatt tiblicher schwarz-weiBer Kleidung).
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Arztliche Untersuchung

Bei Jugendlichen (unter 18 Jahren) miissen Sie sich vor Beginn der Ausbildung die vorgeschriebene drztliche
Erstuntersuchung aushandigen lassen. Diese muss innerhalb der letzten 14 Monate vor Eintritt ins Berufsleben
erfolgen. Arbeitgeber diirfen Jugendliche nur beschaftigten, wenn ihnen eine vom Arzt ausgestellte
Bescheinigung nach § 32 Absatz 1 JArbSchG vorliegt. Der Untersuchungsberechtigungsschein (USB) kann unter
www.untersuchungsberechtigungsschein.de angefordert werden. Die Kosten tragt das Land NRW.

Die erste Nachuntersuchung nach § 33 Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) ist ein Jahr nach Aufnahme der
Beschaftigung (Ausbildungsbeginn) erforderlich, wenn der Auszubildende dann noch nicht volljahrig ist. Nach
neun Monaten muss ausdriicklich zur Nachuntersuchung durch den Ausbildungsbetrieb aufgefordert werden.

Berufsschule

Wer eine Ausbildung macht, lernt auf zwei Arten: Einmal beim ,training on the job" im Ausbildungsbetrieb, was
so viel heil3t wie am praktischen Beispiel lernen. Lernort Nummer zwei ist die Berufsschule. An ein bis zwei
Tagen (in der Regel zwolf Stunden pro Woche) oder im Blockunterricht (zwdlf Wochen pro Jahr) wird hier
gebiiffelt. Nach Abschluss des Ausbildungsvertrages muss der Auszubildende durch den Ausbildungsbetrieb
beim Berufskolleg (§ 41 Absatz 2 SchulG) angemeldet werden.

Fiir Auszubildende unter 21 Jahren gilt die allgemeine Berufsschulpflicht. Das bedeutet, dass sie wahrend der
gesamten Ausbildungszeit regelmaBig die Berufsschule besuchen miissen. Fiir Auszubildende ab 21 Jahren
entfallt die Berufsschulpflicht, aber sie sind weiterhin berufsschulberechtigt. Das heift, sie konnen die
Berufsschule besuchen, sind jedoch nicht mehr verpflichtet, dies zu tun.

Freistellung

GemaB § 15 Berufsbildungsgesetz (BBiG) hat der Ausbildungsbetrieb seine Auszubildenden fiir die Teilnahme
am Berufsschulunterricht (auch Blockunterricht) und an den Priifungen (Zwischen- und Abschlusspriifungen)
freizustellen. Fiir die Zeit der Freistellung ist die Ausbildungsvergiitung fortzuzahlen

(8 19 Absatz 1 Nummer 1 BBIiG).

An dem Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlusspriifung unmittelbar vorangeht, haben Auszubildende einen
Anspruch auf einen freien Tag (§ 15 Absatz 1). Die Anrechnung erfolgt mit der durchschnittlichen téglichen
Ausbildungszeit.

Wenn sich die Abschlusspriifung nach der Ausbildungsordnung in zwei zeitlich auseinanderfallende Teile
gliedert, kdnnen Auszubildende einen Anspruch auf insgesamt zwei freie Tage haben, jeweils vor der
schriftlichen Priifung im ersten Teil der Abschlusspriifung und vor der schriftlichen Priifung im zweiten Teil.
Voraussetzung ist jedoch, dass der jeweilige Priifungsteil eine eigenstandige schriftliche Priifung enthalt.

Wenn der jeweiligen schriftlichen Priifung kein Arbeitstag unmittelbar vorangeht (zum Beispiel bei
Priifungsbeginn an einem Montag, Feiertag oder Berufsschule), besteht kein Freistellungsanspruch.

Der Auszubildende hat keinen Anspruch darauf, fiir die Erledigung von Hausaufgaben freigestellt zu werden.
Hausaufgaben sind grundsétzlich auBerhalb der Arbeitszeit zu erledigen.

Weitere Informationen:

@ www.ihk.de/nordwestfalen, Dok.-Nr. 3567412
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Uberblick iiber die zu vermittelnden Kenntnisse und Fertigkeiten

Ausbildungsnachweis

Abschlusspriifung.

B

Auszubildende miissen wahrend ihrer Ausbildung einen schriftlichen oder
elektronischen Ausbildungsnachweis fiihren. Uber das Online-Portal
konnen diese auch elektronisch (digital) gefiihrt werden. Der
Ausbildungsnachweis hilft, den Uberblick iiber die zu vermittelnden
Kenntnisse und Fertigkeiten zu bewahren. Ein ordnungsgema0 gefiihrter
Ausbildungsnachweis ist Voraussetzung fiir die Zulassung zur

Ein Ausbildungsnachweis ist gefiihrt, wenn ein gewisses MaB an inhaltlicher Gestaltung und RegelmaBigkeit
sowie Sauberkeit der Eintragung gegeben ist. An Berufsschultagen miissen Auszubildende die Lerninhalte der
Berufsschule in den Nachweis aufnehmen. Den Auszubildenden ist Gelegenheit zu geben, die
Ausbildungsnachweise wahrend der Ausbildungszeit zu fiihren.

Bei Ausbildungsnachweisen steht die Kontrollfunktion im
Vordergrund. Es handelt sich deshalb um ein individuelles,
personliches Dokument. Es ist deshalb unzulassig, den
betrieblichen Ausbildungsplan (sachliche und zeitliche
Gliederung) als Ausbildungsnachweis vorzulegen. Es soll
namlich nicht nachgewiesen werden, was gelernt werden
soll, sondern tatsachlich gelernt wurde. Ausbilderinnen
und Ausbilder haben Auszubildende zum Fiihren der
Ausbildungsnachweise anzuhalten und diese regelmaBig
durchzusehen (§ 14 Absatz 2 BBiG).

Bei Problemen mit der Fiihrung des
Ausbildungsnachweises durch den Auszubildenden sollte
die Ausbildungsberatung der IHK rechtzeitig informiert
werden, um den Auszubildenden die Folgen (zum Beispiel
keine Zulassung zur Abschlusspriifung) aufzuzeigen.

Wird der Ausbildungsnachweis nicht ordnungsgemaf
geflhrt, liegt eine Vertragsverletzung vor, die den
Ausbildungsbetrieb zur Abmahnung und im Extremfall zur
Kiindigung berechtigen kann.

Schriftlich oder elektronisch?

Zeltraum vom: {*) bis: (*)

01.08.2017 07.08.2017

Ausbildungsabschnitt/-abtellung; () @)

E-Mall des Betreuers: (*} o E-Mall des Betreuers (Wiederholung): (*)

Betriebliche Tatigketten:

Unterwelsungen, betrieblicher unterricht, sonstige Schulungen:

Berufsschule (Unterrichtsthemen):

PDF-Datel:
Durchsuchen... | Keine Datel ausgewahit.

Speichern  Speichern & Senden

Abbruch

Der Ausbildungsnachweis kann gemaB § 11 des Berufsbildungsgesetzes schriftlich oder elektronisch gefiihrt
werden. Schriftliches Fiihren liegt vor, wenn der Ausbildungsnachweis handschriftlich geflihrt wird. Beim

elektronischen Fiihren wird der Ausbildungsnachweis mit digitaler Unterstiitzung erstellt - zum Beispiel mit
digitalen Anwendungsprogrammen (IHK-Online-Portal) oder Word- beziehungsweise PDF-Vorlagen.

Weitere Informationen:

@ www.ihk.de/nordwestfalen/ausbildungsnachweis

- 26 - © |HK Nord Westfalen



http://www.ihk-nordwestfalen.de/ausbildungsnachweis
http://www.ihk-nordwestfalen.de/ausbildungsnachweis
https://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/__11.html
https://www.ihk-nordwestfalen.de/bildung/IHK-Online-Portal/3674594
https://www.ihk-nordwestfalen.de/blob/msihk24/bildung/Ausbildung/downloads/3753890/e5ea3e8cc6673ce8f5ae393ac6c25f47/Ausbildungsnachweis--Muster---PDF--data.pdf

Anforderungen an den Ausbildungsnachweis
Der Berufsbildungsausschuss der IHK Nord Westfalen hat folgende Regelungen beschlossen:

1. Auszubildende haben wahrend ihrer Ausbildung einen Ausbildungsnachweis ordnungsgemaf zu fiihren.

2. Die Vorlage eines vom Ausbilder und Auszubildenden abgezeichneten Ausbildungsnachweises ist gemal § 43
Absatz 1 Nummer 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) Zulassungsvoraussetzung zur Abschlusspriifung.

3. Das Fiihren des Ausbildungsnachweises dient folgenden Zielen:

e Auszubildende und Ausbildende sollen zur Reflexion tiber die Inhalte und den Verlauf der Ausbildung
angehalten werden.

o Der zeitliche und sachliche Ablauf der Ausbildung im Betrieb und in der Berufsschule soll fiir die an der
Berufsausbildung Beteiligten sowie der IHK in einfacher Form nachvollziehbar und nachweisbar
gemacht werden.

4. Fiir das Anfertigen der Ausbildungsnachweise gelten folgende Mindestanforderungen:

M Die Ausbildungsnachweise sind wochentlich in mdglichst einfacher Form (stichwortartige Angaben,
gegebenenfalls Loseblattsystem) schriftlich oder elektronisch (§ 13 Nummer 7 BBiG) von
Auszubildenden selbstandig zu fiihren (Umfang: circa eine DIN-A4-Seite fiir eine Woche).

M Jede Tages-/Wocheniibersicht des Ausbildungsnachweises ist mit dem Namen des/der Auszubildenden,
dem Ausbildungsjahr und dem Berichtszeitraum zu versehen.

M Die Ausbildungsnachweise miissen mindestens stichwortartig den Inhalt der betrieblichen Ausbildung
wiedergeben. Dabei sind betriebliche Tatigkeiten einerseits sowie Unterweisungen bzw. liberbetriebliche
Unterweisungen, betrieblicher Unterricht und sonstige Schulungen andererseits zu dokumentieren.

M In die Ausbildungsnachweise miissen dariiber hinaus die Themen des Berufsschulunterrichts

aufgenommen werden.

Die zeitliche Dauer der Tatigkeiten sollte aus dem Ausbildungsnachweis hervorgehen.
Ausbildungsnachweise miissen den Inhalt der Ausbildung wiedergeben. Dies kann stichwortartig, in
Form von Checklisten oder in anderer geeigneter Form geschehen. Betriebliche Tatigkeiten,
Unterweisungen, betrieblicher Unterricht oder sonstige Schulungen sind zu dokumentieren.

5. Ausbildende miissen Auszubildende zum Fiihren von schriftlichen oder elektronischen
Ausbildungsnachweisen anhalten und diese regelmiBig durchsehen (§ 14 Absatz 2 BBIG).

6. Auszubildenden ist Gelegenheit zu geben, die Ausbildungsnachweise wahrend der Ausbildungszeit am
Arbeitsplatz zu fiihren (§ 13 Nummer 7 in Verbindung mit § 14 Absatz 2 BBiG). Die erforderlichen
Nachweishefte, Formblatter, IT-Programme oder Ahnliches werden den Auszubildenden kostenlos von den
Ausbildenden zur Verfligung gestellt (§ 14 Absatz 1 Nummer 3 BBiG).

7. Ausbildende oder Ausbilderin/Ausbilder priifen die Eintragungen in den Ausbildungsnachweisen mindestens
monatlich (§ 14 Absatz 2 BBiG). Bei schriftlichen Ausbildungsnachweisen bestétigen sie die Richtigkeit und
Vollstandigkeit der Eintragungen mit Datum und Unterschrift. Bei elektronisch erstellten
Ausbildungsnachweisen kann die Bestatigung auch auf andere Weise elektronisch dokumentiert werden.

8. Im Rahmen der Lernortkooperation kann die Berufsschule vom Ausbildungsnachweis Kenntnis nehmen.

9. Bei minderjahrigen Auszubildenden soll eine gesetzliche Vertreterin/ein gesetzlicher Vertreter in
angemessenen Zeitabstanden von den Ausbildungsnachweisen Kenntnis erhalten und diese unterschriftlich oder
in sonstiger geeigneter Weise bestatigen.

10. Arbeitnehmervertretungen kénnen durch Einsichtnahme in den Ausbildungsnachweis Kenntnis vom Ablauf
der Ausbildung zum Zweck ihrer Aufgabenerfiillung (§ 80 Absatz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG)
nehmen.

N

11. Sofern die Ausbildungsordnung vorsieht, dass der Ausbildungsnachweis zur miindlichen Priifung
mitgebracht werden muss, ist er dem Priifungsausschuss vorzulegen. Der Ausbildungsnachweis wird im Rahmen
der Zwischen- und Abschlusspriifungen nicht bewertet.
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Anrechnung auf die Arbeitszeit

GemiB § 15 Berufsbildungsgesetz (BBiG) hat der Ausbildungsbetrieb seine
Auszubildenden fiir die Teilnahme am Berufsschulunterricht freizustellen.
Diese Freistellungspflicht gilt auch fiir Priifungen und Schulveranstaltungen,
die eigentlich kein Unterricht sind. Fiir die Zeit der Freistellung ist die
Ausbildungsvergiitung fortzuzahlen (§ 19 Absatz 1 Nummer 1 BBiG).

Auszubildende diirfen vor einem vor 9 Uhr beginnenden Berufsschulunterricht
nicht beschaftigt werden.

Erwachsene und Jugendliche sind an Berufsschultagen mit mehr als fiinf
Unterrichtsstunden von mindestens je 45 Minuten, einmal in der Woche, unter
Anrechnung der durchschnittlichen taglichen Ausbildungszeit, freizustellen. Ein zweiter Berufsschultag in der
Woche wird mit der tatsdchlichen Unterrichtszeit plus Pausen (ohne Wegzeit) angerechnet.

In Berufsschulwochen mit einem planmaBigen Blockunterricht von mindestens 25 Stunden (an mindestens flinf
Tagen) muss der Auszubildende, unter Anrechnung der durchschnittlichen wdchentlichen
Ausbildungszeit, freigestellt werden.

Werden die Berufsschulnoten bei der IHK-Abschlusspriifung beriicksichtigt?

Wie die betriebliche Ausbildung bereitet auch der Unterricht in der Berufsschule auf die Priifungen vor (gepriift
wird der Priifungsstoff der gesamten Ausbildungszeit). Gute Leistungen auch in der Berufsschule sind also
wichtig fiir eine gute Abschlussnote.

Hinweis: Die Berufsschulnote kann auf Antrag des Auszubildenden in das IHK-Zeugnis aufgenommen werden.

Arbeitszeit und Pausen

Die Arbeitszeit fiir Auszubildende wird durch Tarifvertrage, Betriebsvereinbarungen oder den Ausbildungsvertrag
geregelt. Bei tariflicher Ungebundenheit eines Betriebes gelten gemaB Arbeitszeitgesetz bzw. JArbSchG
folgende Regelungen:

* Auszubildende unter 18 Jahren: max. 40 Stunden pro Woche | max. acht Stunden pro Tag
* Auszubildende ab 18 Jahren:  max. 48 Stunden pro Woche | max. acht Stunden pro Tag

Bis zu zehn Arbeits- bzw. Ausbildungsstunden sind zuldssig, wenn die iiber acht Stunden hinausgehende Zeit
durch Freizeitausgleich binnen hdchstens sechs Kalendermonaten wieder ausgeglichen wird. Die genannten
Zeiten sind Hochstarbeitszeiten. Pausen zdhlen nicht als Arbeitszeit. Wird ein Auszubildender langer
beschiftigt, als es in seinem Ausbildungsvertrag vorgesehen ist, so handelt es sich um Uberstunden. Fiir
Uberstunden besteht ein Anspruch auf Freizeitausgleich oder eine besondere Vergiitung.

Fiir Erwachsene ist bei einer Arbeitszeit von sechs bis neun Stunden eine Pause von mindestens 30 Minuten
vorgeschrieben, bei mehr als neun Stunden 45 Minuten. Pausen miissen mindestens 15 Minuten dauern und die
erste muss spatestens nach sechs Stunden beginnen. Zwischen Ende und Beginn der Arbeit muss eine
ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden liegen. Die Arbeitsruhe an Sonn- und Feiertagen ist geschiitzt.

Um die Einhaltung der Hochstarbeitszeit sowie der taglichen und wochentlichen Ruhezeiten wirksam
gewahrleisten zu kdnnen, muss der Arbeitgeber Beginn, Ende und Dauer der taglichen Arbeitszeit aufzeichnen.
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Zwischen- und Abschlusspriifungen

Die IHK ist fiir die Organisation und Durchfiihrung der Zwischen- und
Abschlusspriifungen verantwortlich. Die Priifungen werden von einem
ehrenamtlichen Priifungsausschuss abgenommen. Die Inhalte richten
BITTG |€i5€! sich nach der jeweiligen Ausbildungsordnung, die genauen Abldufe und

P A ,f n | Vorgaben finden Sie in der Priifungsordnung.
r. u 9 Anmeldung
‘q? Zur Zwischen- und Abschlusspriifung hat der Ausbildungsbetrieb den

Auszubildenden rechtzeitig anzumelden. Die Aufforderung zur
Anmeldung fiir die Abschlusspriifung erfolgt automatisch durch die

— Industrie- und Handelskammer per E-Mail. Fiir die Teilnahme an der

Priifung ist der Auszubildende freizustellen. Die Gebiihr tragt der

Ausbildungsbetrieb.

Anmeldefristen

Sommerpriifung: Zugelassen werden alle Auszubildenden, deren Ausbildungsdauer bis zum 30. September
endet. Anmeldeschluss ist der 1. Februar.

Winterprifung: Zugelassen werden alle Auszubildenden, deren Ausbildungsdauer bis zum 31. Marz endet.
Anmeldeschluss ist der 1. September.

Achtung: Antrage auf Verkiirzung der Ausbildungsdauer (§ 8 BBiG), vorzeitige Zulassung (§ 45 Abs. 1 BBiG)
oder Zulassung im Ausnahmefall (§ 45 Abs. 2 und 3 BBIG, z. B. Externe) miissen der IHK Nord Westfalen bis
spatestens 30. April (fiir die Winterpriifung) bzw. 31. Oktober (fiir die Sommerpriifung) vorliegen.

Zwischenpriifung

In vielen Berufen ist wahrend der Ausbildung eine Zwischenpriifung vorgesehen. Sie dient dazu, den
Ausbildungsstand zu ermitteln und gegebenenfalls gezielt nachzusteuern. Die Zwischenpriifung findet in der
Regel nach dem ersten Ausbildungsjahr statt.

Abschlusspriifung

In der Abschlusspriifung soll die zu priifende Person seine berufliche Handlungsfahigkeit unter Beweis stellen.
Es ist festzustellen, ob er die notwendigen praktischen und theoretischen Kenntnisse besitzt und mit dem ihm
im Berufsschulunterricht vermittelten, fiir die Berufsausbildung wesentlichen Lehrstoff vertraut ist.

Zur Abschlusspriifung ist zuzulassen:
M Das Ausbildungsverhiltnis ist bei der IHK registriert.
M Die Ausbildungsdauer ist zuriickgelegt (oder endet spatestens zwei Monate nach dem
Priifungstermin).
M Die vorgeschriebene Zwischenpriifung oder Abschlussprifung Teil 1 wurde absolviert.
M Der Ausbildungsnachweis wurde ordnungsgemaB gefiihrt.

Im Online-Portal konnen Ausbildungsbetriebe lber den Meniipunkt ,Priifungen” und Auswahl der Priifung
(zum Beispiel Winter 2026/2027) die Anmeldung zur Priifung vornehmen. Nach dem Absenden der
Anmeldung wird diese automatisch an den Auszubildenden zur Uberpriifung weitergeleitet.

Weitere Informationen:

@ www.ihk.de/nordwestfalen/pruefungen
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Feedback in der Ausbildung
Auszubildende gezielt begleiten

Eine hochwertige Ausbildung lebt vom regelméaBigen Austausch
zwischen Ausbildungsbetrieb und Auszubildenden. Nur wenn beide
Seiten gemeinsam den aktuellen Stand reflektieren, kdnnen Talente
gezielt gefordert und Entwicklungspotenziale erkannt werden. Wo
steht der Auszubildende? Welche Starken zeigt er bereits, und in
welchen Bereichen besteht noch Entwicklungsbedarf? Gemeinsam gilt
es, individuelle Ldsungen zu finden, um eventuelle Defizite
auszugleichen und die Ausbildung kontinuierlich zu verbessern.

Gerade fiir Auszubildende, die wegen ihrer geringen Berufserfahrung noch keine VergleichsmafBstdbe haben, ist
es wichtig zu wissen, wie das Ausbildungsunternehmen ihren aktuellen Lern- beziehungsweise Leistungsstand
und ihr Verhalten einschatzt. Oft wird ihnen erst im Rahmen eines Beurteilungsgesprachs bewusst, welche
Fortschritte sie bereits gemacht haben und wo sie sich noch weiterentwickeln kdnnen. Ein solches Gesprich
verfolgt mehrere Ziele: Es gibt Orientierung tber den aktuellen Ausbildungsstand und das gezeigte Verhalten,
motiviert zu weiteren Lern- und Arbeitsleistungen und dient der gemeinsamen Absprache von
FordermaBnahmen, um die Entwicklung optimal zu unterstiitzen.

Wertschatzendes Feedback eréffnet Auszubildenden die Chance, aus Fehlern zu lernen und ihre individuellen
Starken gezielt einzusetzen. Gleichzeitig bietet das Gesprach Raum, um auf die Beurteilungsergebnisse
einzugehen und eigene Fragen zu stellen. Im Dialog entsteht ein Abgleich zwischen Selbstbild und Fremdbild:
Wahrend sich manche Auszubildende als engagiert und zuverldssig einschatzen, nehmen Ausbildende vielleicht
noch Verbesserungspotenzial wahr. Umgekehrt gibt es auch Auszubildende, die ihre Leistungen zu kritisch
bewerten. Hier hilft ein offenes Feedback, Selbstvertrauen zu starken und Mut zu machen, sich aktiv
einzubringen.

Ob eine Beurteilung nachhaltig wirkt, entscheidet maBgeblich die Qualitat des Gesprachs. Im Idealfall steigert
ein konstruktiver Austausch die Motivation, fordert die Leistungsbereitschaft und starkt das
Vertrauensverhaltnis zwischen Auszubildenden und Ausbildenden. Entscheidend ist dabei ein echter Dialog auf
Augenhdhe: Der Auszubildende soll nicht nur zuhdren, sondern aktiv als Partner an der Weiterentwicklung
beteiligt werden.

RegelméBige Gesprache mit Auszubildenden sind sinnvoll, um:

e den Verlauf der Ausbildung zu besprechen,

e Riickmeldung zu Ausbildungsstand und Verhalten zu geben,
e Herausforderungen gemeinsam zu I6sen,

e Motivation und Engagement zu fordern.

Weitere Informationen:

@ www.ihk.de/nordwestfalen/beurteilungsgespraeche
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Rechte & Pflichten

Die Pflichten des Ausbildenden
Im Berufsbildungsgesetz sind die Pflichten des Ausbilders und des Auszubildenden festgelegt:

4]

4]

Sie missen dem Auszubildenden die Fertigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen vermitteln, die
zum Erreichen des Ausbildungsziels erforderlich sind.

Sie diirfen den Auszubildenden nur mit Arbeiten beschéaftigen, die diesem Ziel dienen und
seinen korperlichen Kraften angemessen sind.

Sie missen die Ausbildung so planen sowie zeitlich und sachlich gliedern, dass das
Ausbildungsziel in der vorgesehenen Zeit erreicht wird.

Sie miissen einen Auszubildenden entweder selbst ausbilden oder einen geeigneten Ausbilder
ausdriicklich damit beauftragen.

Sie miissen darauf achten, dass der Auszubildende den vorgeschriebenen Ausbildungsnachweis
(Berichtsheft) ordnungsgemaB fiihrt.

Sie miissen die notwendigen Ausbildungsmittel fiir die Ausbildung und fiir die Zwischen- und
Abschlussprifungen kostenlos zur Verfligung stellen.

Sie miissen sich bei jugendlichen Auszubildenden vor Beginn der Ausbildung die drztliche
Untersuchungsbescheinigung vorlegen lassen (Nachuntersuchung vor Ablauf des ersten
Ausbildungsjahres).

Sie miissen den Auszubildenden rechtzeitig zu den Priifungen anmelden und die Gebiihren
dafiir tragen. Er muss von lhnen zum Besuch der Berufsschule angehalten werden.

Die Pflichten des Auszubildenden
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Der Auszubildende hat sich zu bemiihen, die Fertigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen zu
erwerben, die zum Erreichen des Ausbildungsziels erforderlich sind.

Er muss am Berufsschulunterricht, an den im Berufsausbildungsvertrag vereinbarten
AusbildungsmaBnahmen sowie an den vorgeschriebenen Zwischen- und Abschlusspriifungen

teilnehmen.

Er muss den Ausbildungsnachweis (Berichtsheft) ordnungsgemaB fiihren und regelméaBig
vorlegen.

Er muss liber Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse Stillschweigen bewahren.

Er muss Werkzeuge, Maschinen und sonstige Einrichtungen pfleglich behandeln. Ist eine
Sicherheitsausriistung erforderlich, muss diese auch verwendet werden.

Der Auszubildende hat die Aufgaben, die ihm im Rahmen einer zweckgebundenen
Berufsausbildung aufgetragen werden, sorgfaltig auszuflhren.

Er muss die Regelungen seiner Ausbildungsstatte beachten.
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Abmahnung

Vor Ausspruch einer Kiindigung, die im Verhalten des Auszubildenden
begriindet liegt, ist grundsatzlich eine Abmahnung als milderes Mittel
auszusprechen. Sie hat den Zweck, dem Auszubildenden einen
VertragsverstoB vor Augen zu fiihren (Beanstandungsfunktion) und
ihm gleichzeitig aufzuzeigen, dass er im Wiederholungsfall mit
arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechnen muss (Warnfunktion).

Bei leichten VerstéBen muss mehrmals abgemahnt werden, bevor eine
Kiindigung ausgesprochen werden kann. Eine Kiindigung nach
erstmaliger Abomahnung ist nur bei schwereren VerstoBen (zum Beispiel bei Unterschlagung eines gréBeren
Geldbetrages) maglich. Im Hinblick auf die Beanstandungs- und Warnfunktion der Abmahnung muss der
Sachverhalt, der den Gegenstand der Abmahnung bildet, so genau wie mdglich beschrieben werden, damit der
Auszubildende klar erkennen kann, was an seinem Verhalten beanstandet wird und damit er weil3, was er in
Zukunft unterlassen bzw. verbessern soll.

Die Abmahnung muss die deutliche und ernsthafte Aufforderung enthalten, das Fehlverhalten abzustellen.
Ebenso muss fiir den Wiederholungsfall die arbeitsrechtliche Konsequenz (zum Beispiel Kiindigung) angedroht
werden. Die Abmahnung muss in engem zeitlichem Zusammenhang zu dem abzumahnenden Verhalten
erfolgen, da der Arbeitgeber ansonsten das Recht auf die Abomahnung verwirkt. Der Ausbildungsbetrieb muss
dem Auszubildenden also in diesen Féllen zuerst die ,gelbe Karte" zeigen und ihm damit Gelegenheit geben,
sein Verhalten zu andern.

Vor Ausspruch der Abmahnung ist der Auszubildende grundsatzlich anzuhdren, auch wenn es keine besonderen
Regelungen, etwa in einem Tarifvertrag, besteht. Bei Aufnahme einer Abmahnung in die Personalakte steht dem
Auszubildenden das Recht zur Aufnahme einer Gegendarstellung zu. Darliber hinaus hat der Auszubildende
einen Anspruch auf Entfernung einer unwirksamen Abmahnung aus der Personalakte.

Die Abmahnung wird erst mit Zugang beim Auszubildenden (beziehungsweise bei minderjahrigen
Auszubildenden beim Erziehungsberechtigten) wirksam. Der Abomahnende, also der Ausbildende, hat die
Beweislast. Daher ist es ratsam, den Erhalt der Abmahnung quittieren zu lassen. Bei der Zustellung auf dem
Postweg ist empfehlenswert, die Abmahnung per Einschreiben mit Riickschein zu versenden.

Abmahnungsgriinde kdnnen unter anderem sein:

= unentschuldigtes Fehlen

= Fehlzeiten in der Berufsschule

=  Arbeitsverweigerung

= Storung des Betriebsfriedens

= Verlassen des Arbeitsplatzes ohne Genehmigung

» Nichtfiihren des Ausbildungsnachweises (Berichtsheft)
* nicht genehmigte Nebentatigkeiten

= Verspatungen

(...)

Weitere Informationen:
@ www.ihk.de/nordwestfalen.de, Dok.-Nr. 3518022

-32- © |HK Nord Westfalen


https://www.ihk-nordwestfalen.de/bildung/Ausbildung/bildung-A-Z/Abmahnung/3518022

Beendigung der Berufsausbildung
Kiindigung

Das Berufsausbildungsverhaltnis endet in der Regel mit dem Ablauf
der Ausbildungsdauer. Wird die Abschlusspriifung vor Ablauf abgelegt
und bestanden, endet das Ausbildungsverhaltnis mit dem Tag der
Feststellung des Priifungsergebnisses (in der Regel Tag der
miindlichen | praktischen Priifung). Besteht der Auszubildende die
Abschlusspriifung nicht, kann er verlangen, das Ausbildungsverhaltnis
bis zur nachstmdglichen Wiederholungspriifung - maximal jedoch um

 e—— ein Jahr - zu verlangern.

Kiindigund

Im beiderseitigen Einvernehmen kann das Ausbildungsverhaltnis - mithilfe eines Aufhebungsvertrages -
jederzeit beendet werden. Ein Muster finden Sie auf der Internetseite der IHK.

Das Ausbildungsverhéltnis kann in folgenden Fillen schriftlich gekiindigt werden:

v’ von beiden Parteien in der Probezeit ohne Einhaltung einer Frist und ohne Angabe
von Kiindigungsgriinden,

v" nach der Probezeit vom Auszubildenden mit einer Kiindigungsfrist von vier Wochen, wenn er
die Berufsausbildung aufgeben oder sich fiir eine andere Berufstatigkeit ausbilden lassen will,

v von beiden Parteien ohne Kiindigungsfrist, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Dieser wichtige
Grund darf dem, der kiindigt, nicht langer als zwei Wochen bekannt sein.

Voraussetzung fiir eine wirksame Kiindigung nach der Probezeit ist stets eine prazise, detaillierte und
umfassende Darstellung der vertraglichen Pflichtverletzung (wann, wo, was ist passiert). Das Fehlverhalten
muss demnach eindeutig bestimmt sein, allgemeine Behauptungen wie zum Beispiel ,mangelndes Benehmen",
.Fehlzeiten in der Berufsschule” sind nicht ausreichend.

Der Ausbildende hat seine Kiindigungserkldrung bei einem minderjdahrigen Auszubildenden gegeniiber dessen
gesetzlichen Vertreter vorzunehmen. Wirksamkeitsvoraussetzung fiir eine Kiindigung durch den Ausbildenden
ist des Weiteren, dass der Personal- oder Betriebsrat (soweit vorhanden) vorher gehdrt wurde. Dies gilt auch fiir
die Kiindigung vor und wahrend der Probezeit.

Wird das Ausbildungsverhaltnis nach der Probezeit geldst, kann diejenige Vertragspartei innerhalb von drei
Monaten Schadenersatz verlangen, die den Grund fiir die Auflésung nicht zu vertreten hat. Das gilt jedoch
nicht, wenn der Auszubildende die Ausbildung aufgeben oder sich fiir einen anderen Beruf ausbilden lassen will.

Bei vorzeitiger Beendigung des Ausbildungsverhiltnisses (in oder auBerhalb der Probezeit) miissen Sie die
Industrie- und Handelskammer, die Berufsschule und die Krankenkasse informieren.

(D Hinweis: Wenn das Ausbildungsverhaltnis mit der Abschlussprifung endet und keine
Ubernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhiltnis geplant ist, sollten Sie dies rechtzeitig und
schriftlich mit dem Auszubildenden kldren. Bleibt eine ausdriickliche Erklarung aus und wird
der Auszubildende nach bestandener Prifung mit Inrem Wissen und Wollen
weiterbeschaftigt, entsteht automatisch ein unbefristetes Arbeitsverhaltnis. Beachten Sie
auBerdem, dass einige Tarifvertrdge vorschreiben, spatestens drei Monate vor
Ausbildungsende eine entsprechende Erklarung abzugeben.
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Beurteilung der Berufsausbildung
Ausbildungszeugnis

N
@%

Bei Beendigung des Ausbildungsverhaltnisses muss dem
Auszubildenden ohne Aufforderung ein betriebliches
Ausbildungszeugnis (§ 16 BBiG) ausgestellt werden. Fiir den

« Auszubildenden ist das Ausbildungszeugnis eine wichtige
Bewerbungsunterlage. Fiir Unternehmen, die nur hin und wieder ein
Zeugnis erstellen, ist das Zeugnisschreiben oft eine miihsame,
ungeliebte und nicht sicher beherrschte Aufgabe. Ihre
Ausbildungszeugnisse sind zum Teil fehlerhaft und fiir den
Auszubildenden ungewollt nachteilig. Sdtze wie ,er hat sich immer
wieder um seine Ausbildung gekiimmert" kdnnen ndmlich vom Zeugnisersteller durchaus gut gemeint sein - in
der ganz eigenen Zeugnissprache ist so ein Urteil aber eine glatte ,5".

Unterschieden wird zwischen einfachem und qualifiziertem Ausbildungszeugnis. Fiir beide gibt es
Mindestangaben, die in jedem Fall im Zeugnis aufgefiihrt sein miissen. Neben dem Namen und der Anschrift
des Ausbildenden sowie der Art des Ausbildungsbetriebes, gehdren dazu auch die persdnlichen Angaben des
Auszubildenden, wie Name, Anschrift, Geburtsdatum und Wohnanschrift. Hat der Ausbildende die
Berufsausbildung nicht selbst durchgefiihrt, so soll auch der Ausbilder das Zeugnis unterschreiben.

Das Ausbildungszeugnis ist in Schriftform zu erstellen. Es muss in jedem Fall das Datum der Ausstellung sowie
die Unterschrift des Ausbildenden, gegebenenfalls auch die des Ausbilders, enthalten. Zudem miissen Angaben
tber Art, Dauer und Ziel der Ausbildung sowie liber die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse des
Auszubildenden enthalten sein.

Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) miissen Ausbildungszeugnisse in ihrer Aussage
vollsténdig, wahr und gleichzeitig wohlwollend sein. Auf Verlangen des Auszubildenden sind auch Angaben
tiber Fiihrung, Leistung und besondere fachliche Fahigkeiten (Qualifiziertes Ausbildungszeugnis) aufzunehmen.

Nicht im Zeugnis aufgefiihrt werden diirfen einmaliges Fehlverhalten, auBerbetriebliches Verhalten sowie
Tatigkeiten in einer Interessenvertretung.

a) Das einfache Ausbildungszeugnis
Das einfache Ausbildungszeugnis muss Angaben enthalten {iber

M Art (betriebliche Ausbildung),

M Dauer (rechtliche, nicht tatsichliche Dauer),

M Ziel der Berufsausbildung (Ausbildungsberuf) sowie

M die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse der Auszubildenden.

Bei einem einfachen Zeugnis handelt es sich um eine reine Tatigkeitsbeschreibung ohne wertende Beurteilung.
Bewertungen diirfen nicht in der Tatigkeitsbeschreibung enthalten sein.
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b) Das qualifizierte Ausbildungszeugnis

In das qualifizierte Ausbildungszeugnis sind gegeniiber des einfachen Ausbildungszeugnisses auch Angaben
liber Verhalten, Leistung und besondere fachliche Fahigkeiten der Auszubildenden aufzunehmen. Ebenso ist eine
Verkiirzung der Ausbildungsdauer (aufgrund besonderer beruflicher bzw. schulischer Vorbildung) zu erwihnen.

Angaben {liber Sozialverhalten beinhalten unter anderem:

M Verhalten gegeniiber Vorgesetzten und Kollegen sowie im Umgang mit Kunden
M Piinktlichkeit und Fihigkeit zur Zusammenarbeit

Fiir die Beurteilung der Leistungen wahrend der Berufsausbildung haben sich feste Formulierungen
eingebirgert, die mit einer Notenskala vergleichbar sind:

sehr gut
... stets zu unserer vollsten Zufriedenheit ...

gut
... ZU unserer vollsten Zufriedenheit ...
... stets zu unserer vollen Zufriedenheit ...

befriedigend
... ZU unserer vollen Zufriedenheit ...

ausreichend
... ZU unserer Zufriedenheit ...

mangelhaft
... insgesamt zu unserer Zufriedenheit ...
.. war bemiht, zu unserer Zufriedenheit ...

Das Zeugnis muss auf Geschéaftspapier erteilt werden, wenn der Arbeitgeber Geschaftsbdgen besitzt und diese
im Geschaftsverkehr verwendet. Das Zeugnis muss in einheitlicher Maschinenschrift ohne handschriftliche
Zusatze, Streichungen usw. geschrieben sein und Ort und Datum der Ausstellung enthalten.
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Ahndung von VerstoBen

Beachten Sie bitte die geltenden Bestimmungen. VerstoBe kdnnen geahndet werden,

=

=

wenn der wesentliche Inhalt des Ausbildungsvertrages oder seine wesentlichen Anderungen
nicht schriftlich niedergelegt werden,

wenn dem Auszubildenden oder dessen gesetzlichen Vertreter der unterzeichnete
Ausbildungsvertrag nicht ausgehandigt wird,

wenn dem Auszubildenden Aufgaben libertragen werden, die nicht dem Ausbildungszweck
dienen,

wenn dem Auszubildenden die fiir die Teilnahme am Berufsschulunterricht, an Priifungen oder
an AusbildungsmaBnahmen auBerhalb der Ausbildungsstatte erforderliche Zeit nicht gewahrt
wird,

wenn Auszubildende eingestellt oder ausgebildet werden, obwohl das Einstellen oder Ausbilden
untersagt worden ist,

wenn Auszubildende eingestellt oder ausgebildet werden, obwohl die persénliche und [ oder
fachliche Eignung fehlen,

wenn ein Ausbilder bestellt wird, der weder persdnlich noch fachlich geeignet ist oder dem das
Ausbilden untersagt worden ist,

wenn die Eintragung in das Verzeichnis der Ausbildungsverhaltnisse nicht oder nicht
rechtzeitig beantragt und / oder die Ausfertigung des Vertrages nicht beigefiigt wird,

wenn der Industrie- und Handelskammer oder ihren Beauftragten eine Auskunft nicht, nicht
rechtzeitig, unrichtig oder unvollstindig erteilt wird,

wenn Unterlagen nicht vorgelegt werden oder eine Besichtigung der Ausbildungsstétte nicht
gestattet wird.

Schlichtungsstelle

Meinungsverschiedenheiten zwischen Auszubildenden und Arbeitgeber
werden meistens im personlichen Gesprach geklart. Sind die
Vertragsparteien nicht mehr in der Lage, das Problem aus eigener Kraft zu
|6sen, kann bei einem bestehenden Ausbildungsverhaltnis der
Schlichtungsausschuss der IHK Nord Westfalen eingeschaltet werden.
Dieses Verfahren ist nach § 111 Absatz 2 Arbeitsgerichtsgesetz einem
Arbeitsgerichtprozess zwingend vorgeschaltet.

Zuvor sollte jedoch die IHK-Ausbildungsberatung eingeschaltet werden. Haufig gelingt es der
Ausbildungsberatung der IHK bereits beim ersten Gesprach, die streitenden Parteien wieder zusammenzufiihren,
so dass eine gemeinsame Basis fiir die erfolgreiche Fortsetzung der Ausbildung gefunden wird.

Weitere Informationen:

@ www.ihk.de/nordwestfalen/schlichtung
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Sonstiges

Priifer/-in bei der IHK Nord Westfalen

Die IHK Nord Westfalen sucht laufend Fachleute aus Unternehmen, die

und SpaB daran haben, auch im Priifungswesen Qualitat zu

(1)
PRUFER garantieren und den Nachwuchs zu férdern. In einem
Priifungsausschuss mitzuarbeiten, kostet sicher Zeit, aber es lohnt sich
GESUCHT - fiir die Priifungsteilnehmer, fir die Unternehmen und fiir die

(M/W/X) Priiferinnen und Priifer!

Ehrenamt
Die IHK-Priifungen in der Aus- und Weiterbildung nehmen ehrenamtlich tétige Priiferinnen und Priifer ab. Bei
der IHK Nord Westfalen sind derzeit mehr als 3.300 Fachleute in Gber 325 Priifungsausschiissen tatig.

Verantwortung
Wer priift, tragt eine groBe Verantwortung gegeniiber den zu priifenden Personen, die eine fachgerechte und
faire IHK-Priifung sowie eine leistungsgerechte Bewertung erwarten.

Priiferinnen und Priifer sind ebenso der gewerblichen Wirtschaft verpflichtet, da sie das Leistungsniveau der
zukiinftigen Fach- und Fiihrungskrafte messen und bewerten. Ein Priifungszeugnis der IHK garantiert einen
hohen Qualitdtsstandard, der durch die Priifungsausschiisse entscheidend gesichert wird.

Anforderungen
IHK-Priifungen sind "aus der Praxis fiir die Praxis". Priferinnen und Priifer brauchen:

e fundierte fachliche Kompetenz und Erfahrung (zum Beispiel abgeschlossene
Berufsausbildung/Studium/Fortbildung/Berufspraxis),

* menschliche Reife,

® piddagogisches Gespiir,

® Sach- und Methodenkompetenz,

e sensibles Eingehen auf erwachsene und berufserfahrene Priifungsteilnehmer,

e Urteilsvermdgen und

® Verantwortungsbewusstsein

Sie sollten mindestens halbtags aktiv im Berufsleben stehen, also mindestens 18 Stunden pro Woche arbeiten
und zum Zeitpunkt der Berufung die Regelaltersgrenze fiir den Renteneintritt noch nicht erreicht haben.

Zusammensetzung
In den IHK-Priifungsausschiissen wirken Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeauftragte sowie Lehrkrafte aus
beruflichen Schulen vertrauensvoll zusammen. Jeder Ausschuss ist mindestens mit drei Fachleuten besetzt.

Berufung

In den Priifungsausschuss kann berufen werden, wer personlich und fachlich geeignet ist: Das kann der Chef
selbst oder eine Fach- oder Fiihrungskraft sein. Gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter/-innen kdnnen Gber
ihre Gewerkschaft, Lehrkrafte durch die Schulleitung der IHK benannt werden.
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Aufgaben
Der Priifungsausschuss ermittelt und bewertet Priifungsleistungen e
und setzt deren Ergebnis fest. Dabei entscheidet er /% * .

eigenverantwortlich liber das Bestehen oder Nichtbestehen. /‘j/-\ ’\\

Weitere Aufgaben kdnnen zum Beispiel sein:

® Priifungsaufgaben erstellen,

® Arbeitsproben, Projektarbeiten, Priifstiicke,
Prasentationen bewerten,

® Fachgesprache fiihren und beurteilen,

e Priifungen beaufsichtigen.

Zeitaufwand

Der zeitliche Aufwand fiir eine IHK-Priifungstatigkeit betrdgt je nach Beruf zwei bis fiinf Tage im Jahr. Der
Einsatz erfolgt nach Absprache mit der IHK und dem Priifungsausschuss. Interessierte sollten deshalb bereit und
in der Lage sein, die Zeit fiir die Teilnahme an den Priifungen aufzubringen. Je mehr Priiferinnen und Priifer
mitmachen, desto geringer wird die Beanspruchung des Einzelnen.

Aufwandsentschadigung
Die Priifertatigkeit ist ein Ehrenamt. Fiir Anwesenheitszeiten und Auslagen wie Fahrtkosten und Porto wird eine
Aufwandsentschadigung gezahlt.

Vorbereitung

Neue Priiferinnen und Priifer werden von den erfahrenen Mitgliedern des Priifungsausschusses eingearbeitet.
Vor einer Berufung durch die IHK kann eine unverbindliche gastweise Teilnahme an einer miindlichen Priifung
ermoglicht werden. Umfangreiches Informationsmaterial zur jeweiligen Aus- oder Fortbildungspriifung
unterstiitzt bei der kiinftigen Priifertatigkeit. Die IHK bietet ergdanzend Priiferseminare an, in denen ihre Fach-,
Sozial- und Methodenkompetenz weiter ausgebaut werden.

Kontakt:
Wenn Sie sich vorstellen kdnnen, in einem IHK-Priifungsausschuss mitzuarbeiten, oder einen Kollegen oder eine
Kollegin aus Ihrem Unternehmen dafiir vorschlagen mdchten, dann melden Sie sich bei Ihrer IHK.

Kaufmannische Berufe Industriell-technische Berufe Fortbildungspriifungen
Andreas Brochtrup Thomas Kintrup Michael Block

Telefon 0251 707-278 Telefon 0251 707-270 Telefon 0251 707-283
andreas.brochtrup@ihk- thomas.kintrup@ihk- michael.block@ihk-
nordwestfalen.de nordwestfalen.de nordwestfalen.de

Wenn Sie sich fiir eine Tatigkeit als Priifer/-in interessieren, nutzen Sie bitte die Online-Bewerbung.

Weitere Informationen:

@ www.ihk.de/nordwestfalen/pruefer
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Weitere Serviceleistungen der IHK Nord Westfalen

OnlinePorta

Im [HK-Online-Portal kdnnen Ausbildungsbetriebe, Ausbilder, 3
Auszubildende und Priifungsteilnehmer Ausbildungs- und
Priifungsangelegenheiten online managen - zum Beispiel den
Ausbildungsnachweis pflegen, Antrage auf Verkiirzung oder
Verlangerung der Ausbildungsdauer stellen, die Priifungsanmeldung
vornehmen sowie Priifungsergebnisse abrufen.

Zugangsdaten konnen unter
www.ihk.de/nordwestfalen/zugangsdaten angefordert werden.

@ www.ihk-ausbildungsportal.de

IHK-Logo ,Wir bilden aus!"

Ausbildungsbetriebe, die junge Menschen in einem der Gber 150 von
)« Nordestfaien der IHK betreuten Berufe ausbilden, kdnnen daflir mit dem Aufkleber
Wir bilden aus - Hier #kdnnenlernen" werben. Der Sticker eignet sich

WIR B“.DEN AUS fuir das Bekleben von Firmenwagen, Eingangstiiren oder Hausfassaden.

Der Aufkleber hat das Format 170 x 126 mm.

. HIER
#KONNENLERNEN

nusbiing Das IHK-Signet bietet Betrieben eine Moglichkeit, ihr wertvolles

aus uns Engagement in der Ausbildung &ffentlich zu dokumentieren. Denn
Ausbildung ist Werbung fiir Unternehmen.

@ www.ihk.de/nordwestfalen, Dok.-Nr. 3619614

Ausbildungsurkunde S e
Neue Ausbildungsbetriebe erhalten automatisch eine Urkunde der IHK Nord Westfalen
als ,Anerkannter Ausbildungsbetrieb”. Die Ausbildungsurkunde kann imagebildend fir Sanplulunia blesta ity

den Betrieb eingesetzt werden. Sollte lhre Ausbildungsurkunde durch eine
Anschriftendnderung oder Umbenennung nicht mehr auf dem aktuellen Stand sein,
kdnnen Sie sich eine neue Urkunde ausstellen lassen.

Anforderung: henrike.geltinger@ihk-nordwestfalen.de “

Info-Blatt ,,Berufsbildung”

b e T'u.fS S v Die IHK Nord Westfalen verdffentlicht monatlich aktuelle Informationen im
i Bereich der Aus- und Weiterbildung flir Ausbilderinnen und Ausbilder,

b 1] d un g Auszubildende, Berufsschulen und Ausbildungsbetriebe.

IHK-Newsletter Ausbildung
@ www.ihk.de/nordwestfalen/newsletter
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Priifungsergebnisstatistik .

Wie gut sind meine Auszubildende? Das fragt sich so mancher

Ausbilder nach der Abschlusspriifung. Antworten liefert die PRU FU N GS
Priifungsergebnisstatistik der IHK Nord Westfalen.

Ausbildungsbetriebe kdnnen dadurch die Ergebnisse ihrer STATI STI K
Auszubildenden mit den Durchschnittsergebnissen auf IHK-, Landes-

und Bundesebene zu vergleichen.

@ www.ihk.de/nordwestfalen/ergebnisstatistik

Ausbildungsatlas

Der Ausbildungsatlas ist ein Verzeichnis von Ausbildungsbetrieben im Minsterland und der Emscher-Lippe-
Region. Er ist eine wichtige Informationshilfe und unterstiitzt Schiilerinnen und Schiiler bei der Suche nach
einem Ausbildungsplatz. Ausbildungsbetriebe kénnen die Berufe liber das IHK-Online-Portal einstellen und
veroffentlichen. Es werden nur Betriebe angezeigt, die einer Verdffentlichung zugestimmt haben.

@ www.ihk.de/nordwestfalen/ausbildungsatlas

IHK-Lehrstellenborse

Die IHK-Lehrstellenbérse (Ausbildung.NRW) bringt in Nordrhein- ESE
Westfalen Jugendliche und Unternehmen zusammen. Uber die ‘G"g:;'ggfm

Plattform kénnen Ausbildungsbetriebe in der Region Nord A
Westfalen sowie interessierte Bewerberinnen und Bewerber

passende Ausbildungspldtze oder geeignete Auszubildende finden.

@ www.ihk.de/nordwestfalen/lehrstellenboerse

IHK-Bestenehrungen
Wir feiern die Besten” - unter diesem Motto ehrt die IHK Nord Westfalen die Sehr-Gut-Absolventen der

Abschlusspriifungen in regionalen Bestenehrungen. Die Priiflinge mit mindestens 92 von 100 Punkten werden in
den Kreisen Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf, Recklinghausen sowie den Stadten Bottrop, Gelsenkirchen
und Miinster geehrt. Die Bestenehrungen unterstreichen die herausragenden Leistungen der jungen
Nachwuchskrafte sowie ihrer Ausbildungsbetriebe aus Industrie, Handel und Dienstleistung.

@ www.ihk.de/nordwestfalen/bestenehrung

IHK-Ausbildungskampagne #kdnnenlernen
Unter dem Motto ,Jetzt #kdnnenlernen” laden die 79 Industrie- und

Handelskammern bundesweit ein, das Lebensgefiihl Ausbildung zu
entdecken. Die Azubi-Kampagne begegnet jungen Menschen mit einer
positiven Botschaft auf Augenhdhe: Ausbildung macht mehr aus uns.

@ www.ihk.de/nordwestfalen/koennenlernen 0 Husbhdung

macht mehr
L
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Berufsorientierung im Betrieb
Zegek uns, was wir
werden konnewn!

4 Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)

Unternehmen, die Platze fiir die Berufsfelderkundung anbieten, denken
voraus. Sie kommen friihzeitig in Kontakt mit kiinftigen Auszubildenden

und machen sich bei Schulen in ihrer Umgebung bekannt.

Berufsfelderkundungen anbieten:
www.kaoa-praxis.de .

s W Nord Westfalen

Bildung. Branchen. Infrastruktur.
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Notizen
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Informationen | Kontakt

IHK Nord Westfalen (‘ 0251 707-0 @ infocenter@ihk-nordwestfalen.de

° ihk.de/nordwestfalen f fihknordwestfalen @ JIHK_NW @ [companyfihk-nord-westfalen

@ [companies/ihknordwestfalen o fuser/IHKNordWestfalen [ink_nord_westfalen




	Die Ausbildungsvergütung hängt davon ab, in welchem Kalenderjahr die Ausbildung beginnt:
	Wie die Mindestausbildungsvergütung in den Folgejahren anzupassen ist, gibt das Bundesministerium für Bildung und Forschung jeweils im November des entsprechenden Vorjahres bekannt.
	Fälligkeit
	Überblick über die zu vermittelnden Kenntnisse und Fertigkeiten

